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Haushaltssatzung der Gemeinde Karlsbad 

 
 

für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 
 
Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat 
am 14.12.2022 die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 
beschlossen: 
 
 

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 
 

Der Haushaltsplan wird festgesetzt 
 
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen                EUR 

 2023 2024 

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 48.431.310,00 49.221.566,00 

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 50.912.675,00 52.285.344,00 

1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von 2.481.365,00 3.063.778,00 

1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von 0,00 0,00 

1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis  
      (Saldo aus 1.3 und 1.4) von 2.481.365,00 3.063.778,00 

1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0,00 0,00 

1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0,00 0,00 

1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von 0,00 0,00 

1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von 2.481.365,00 3.063.778,00 

 
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen 
 2023 2024 

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  47.294.200,00 48.116.94,00 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  46.202.740,00 47.445.592,00 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts 
      (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 1.091.460,00 670.702,00 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 18.293.100,00 14.435.200,00 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 29.463.100,00 18.632.100,00 

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
      Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von -11.170.000,00 -4.196.900,00 

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf 
      (Saldo aus 2.3 und 2.6) von -10.078.540,00 -3.526.198,00 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1.000.000,00 4.000.000,00 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 239.667,00 353.000,00 

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
        Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 760.333,00 3.647.000,00 

2.11 Veranschlagter Änderung des Finanzierungsmittelbestands, 
        Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von -9.318.207,00 120.802,00 
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§ 2 Kreditermächtigung 

 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird  
   für 2023 festgesetzt auf 1.000.000,00 EUR. 
 für 2024 festgesetzt auf  4.000.000,00 EUR. 
 
 
 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von 
Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen  
und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),  
 wird für 2023 festgesetzt auf    0,00 EUR. 
 wird für 2024 festgesetzt auf    0,00 EUR. 
 
 
 

§ 4 Kassenkredite 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für 2023 festgesetzt auf 5.000.000 EUR. 
   wird für 2024 festgesetzt auf 5.000.000 EUR. 
 
 
 
 
Karlsbad, den 14.12.2022 
 
 
 
 
Jens Timm 
Bürgermeister 
 
 
 
Nachrichtlich: 
 
Die Realsteuerhebesätze wurden in der Hebesatzsatzung vom 14.12.2016 mit Wirkung ab 
01.01.2017 wie folgt festgesetzt: 

Grundsteuer A: 325 v.H. 
Grundsteuer B: 325 v.H. 
Gewerbesteuer: 345 v.H. 
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 Steuerkraftsumme 2012        
 a) insgesamt              13.363.999,00 € 
 b) je Einwohner  (30.06.2011)           848,99 € 
 
 Steuerkraftsumme 2013        
 a) insgesamt              17.319.274,00 € 
 b) je Einwohner  (30.06.2012)                    1.114,71  € 
 

Steuerkraftsumme 2014        
 a) insgesamt              20.021.239,00 € 
 b) je Einwohner  (30.06.2013)                    1.277,60  € 
 

Steuerkraftsumme 2015        
 a) insgesamt             18.243.214,00 € 
 b) je Einwohner  (30.06.2014)                    1.171,54  € 
 

Steuerkraftsumme 2016        
 a) insgesamt              18.397.908,00 € 
 b) je Einwohner  (30.06.2015)                    1.162,07  € 
 

Steuerkraftsumme 2017        
 a) insgesamt              21.698.634,00 € 
 b) je Einwohner  (30.06.2016)                    1.362,64  € 

 
Steuerkraftsumme 2018        

 a) insgesamt              21.764.163,00 € 
 b) je Einwohner  (30.06.2017)                    1.370,45  € 
 

Steuerkraftsumme 2019        
a) insgesamt                    21.680.893,00 € 

 b) je Einwohner  (30.06.2018)       1.369,78  € 
 

Steuerkraftsumme 2020        
 a) insgesamt              22.335.128,00 € 
 b) je Einwohner  (30.06.2019)                    1.414,60  € 
 

Steuerkraftsumme 2021        
 a) insgesamt              24.298.581,00 € 
 b) je Einwohner  (30.06.2020)                    1.535,94  € 

 
Steuerkraftsumme 2022        

 a) insgesamt              27.610.432,00 € 
 b) je Einwohner  (30.06.2021)                    1.729,65  € 
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Beteiligungen der Gemeinde  
 
Abwasserverbände 
 
- Abwasserverband "Albtal" 
- Abwasserverband "Unteres Albtal" 
- Abwasserverband "Pfinz- und    
  Rennachtal" 
- Abwasserverband "Mittleres Pfinz- und 
  Bocksbachtal" 
 
Wasserversorgung 
 
- ZV Mannenbach 
- ZV Wasserversorgung Alb-Pfinz-      
  Hügelland 
- ZV Wasserversorgung Albgau (ZWA) 
- Wassergewinnungsverband Pfaffenrot- 
  Spielberg-Etzenrot 
 
Sonstige 
 
- Geschäftsanteile Familienheim Pforzheim 
- Geschäftsanteile Volksbank Ettlingen 
- Geschäftsanteile Volksbank plus 
- Geschäftsanteile BGV 
- Beteiligung Solaranlage Gymnasium 
- Beteiligung Komm.ONE 
- Grundstückseigentümergemeinschaft 
  Region Rechenzentrum KA 
- Beteiligung Kommunale Beteiligungs- 
  gesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG 
 
 

 
 

Gemeinde Karlsbad 
Der Haushalt 

auf einen Blick 
 
 

2023/2024  
 



F 
 

Haushaltsplan 2023 
 
Ergebnishaushalt Gesamtergebnis  -2.481.365 € 
Finanzhaushalt Zahlungsmittelüberschuss 
des Ergebnishaushalts 1.091.460 € 
Änderung des Finanzmittelbestandes -9.318.207 € 
 

Wichtige Steuern, Gebühren, Beiträge 
 Hebesätze 
Gewerbesteuer 345 v. H. 
Grundsteuer A 325 v. H. 
(Land- und forstwirtschaftliche Betriebe) 
Grundsteuer B (Grundstücke) 325 v. H. 
 

Hundesteuer 
 

1. Hund 66 € 
2. Hund 99 € 
 
1. Kampfhund 500 € 
2. Kampfhund 750 € 
 

Wasser und Abwasser 
Wasserzins  2,18 €/m³. 
 zzgl.   7% MwSt 
Wasserversorgungsbeiträge 5,70 €/m² NF 
 zzgl. 19% MwSt 
Abwassergebühr  Schmutzwasser 1,80 €/m³ 
Abwassergebühr Niederschlagswasser       0,56 €/m² 
Abwasserbeiträge insgesamt 6,40 €/m² NF 
 

Finanzdaten 
Steuerkraftsumme 2022 (2020) 27.610.432 € 
je Einwohner 1.729.65 € 
Landesschnitt  je EW (2020) 1.812,02 € 
 

Wie entwickeln sich die 
Schulden unserer Gemeinde ? 
Stand am Insgesamt je Ew/€ 
01.01.2023 3.563.833 € 220 
01.01.2024     4.324.166 € 266 
01.01.2027 Ende Finanzplanung  21.485.166 € 1.310 
 

Statistische Angaben 
Einwohnerzahl nach 
der Volkszählung am 09. Mai 2011 15.634 
Einwohner nach dem  
Stand vom 30. Juni 2021 15.960 
Ende Finanzplanung 2027 geschätzt  16.350 
Gemarkungsfläche des Gemeindegebiets   3.802 ha 
 
 
 
 

Woher kommen die Erträge? 
 
Ergebnishaushalt 
 € % 
Steuern und ähnliche Abgaben 25.257.000 €                 52,1
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen 14.419.590 €                 29,8
Aufgelöste Investitonszuwendungen und -beiträge 1.022.723 €                   2,1
Sonstige Transfererträge -  €                             0,0
Entgelte f.öff. Leistungen u. Einrichtungen 5.909.800 €                   12,2
Sonstige privatrechtiche Leistungsentgelte 661.870 €                      1,4
Kostenerstattungen und Kostenumlage 243.420 €                      0,5
Zinsen und ähnliche Erträge 153.000 €                      0,3
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen -  €                             0,0
Sonstige ordentliche Erträge 763.907 €                      1,6

48.431.310 €                 100,0  
 
 
 
 
davon
Grundsteuer 2.252.000 €                   4,6
Gewerbesteuer 7.500.000 €                   15,5
sonstige 15.505.000 €                 32

25.257.000 €                 52,1  
 
 
 
 
 
Woher kommen die Einzahlungen? 
 
Finanzhaushalt 
 € % 

Einzahlungen
Einzahlungen des  Ergebnishaushalts 47.294.200 €                 71,0

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10.393.600 €                 15,6
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und  
 ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 202.500 €                      0,3
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachvermögen 7.697.000 €                   11,6
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Finanzvermögen -  €                             0,0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit -  €                             0,0

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 
und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen 
für Investitionen 1.000.000 €                   1,5

66.587.300 €                 100,0  
 
 
 
 

Wohin fließen die Aufwendungen?  
 
Ergebnishaushalt 
                                                                                  €              % 

Aufwendungen
Personalaufwendungen 8.542.332 €                   16,8
Versorgungsaufwendungen -  €                             0,0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen 10.853.913 €                 21,3
Abschreibungen 4.709.935 €                   9,3
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 129.263 €                      0,3
Transferaufwendungen 24.208.072 €                 47,5
Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.469.160 €                   4,8

50.912.675 €                 100,0  
 
 
 
 
 
 
Wohin fließen die Auszahlungen? 
    
 Finanzhaushalt 
 € % 
aus laufender Verwaltungstätigkeit 46.202.740 €                 60,9

Auszahlungen für den Erwerb von  
Grundstücken und Gebäuden 2.872.000 €                   3,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen 21.428.000 €                 28,2
Auszahlungen für den Erwerb von 
beweglichem Sachvermögen 4.558.600 €                   6,0
Auszahlungen für den Erwerb von 
Finanzvermögen -  €                             0,0
Auszahlungen für 
Investitionförderungsmaßnahmen 604.500 €                      0,8
Auszahlungen für den Erwerb von 
immateriellen Vermögensgegenständen -  €                             0,0

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 
und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen 
für Investitionen 239.667 €                      0,3

75.905.507 €                 100,0  
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Haushaltsplan 2024 
 
Ergebnishaushalt Gesamtergebnis  -3.063.778 € 
Finanzhaushalt Zahlungsmittelüberschuss 
des Ergebnishaushalts 670.702 € 
Änderung des Finanzmittelbestandes 120.802 € 
 

Wichtige Steuern, Gebühren, Beiträge 
 Hebesätze 
Gewerbesteuer 345 v. H. 
Grundsteuer A 325 v. H. 
(Land- und forstwirtschaftliche Betriebe) 
Grundsteuer B (Grundstücke) 325 v. H. 
 

Hundesteuer 
 

1. Hund 66 € 
2. Hund 99 € 
 
1. Kampfhund 500 € 
2. Kampfhund 750 € 
 

Wasser und Abwasser 
Wasserzins  2,18 €/m³. 
 zzgl.   7% MwSt 
Wasserversorgungsbeiträge 5,70 €/m² NF 
 zzgl. 19% MwSt 
Abwassergebühr  Schmutzwasser 1,80 €/m³ 
Abwassergebühr Niederschlagswasser       0,56 €/m² 
Abwasserbeiträge insgesamt 6,40 €/m² NF 
 

Finanzdaten 
Steuerkraftsumme 2022 (2020) 27.610.432 € 
je Einwohner 1.729.65 € 
Landesschnitt  je EW (2020) 1.812,02 € 
 

Wie entwickeln sich die 
Schulden unserer Gemeinde ? 
Stand am Insgesamt je Ew/€ 
01.01.2023 3.563.833 € 220 
01.01.2024     4.324.166 € 266 
01.01.2027 Ende Finanzplanung  21.485.166 € 1.310 
 

Statistische Angaben 
Einwohnerzahl nach 
der Volkszählung am 09. Mai 2011 15.634 
Einwohner nach dem  
Stand vom 30. Juni 2021 15.960 
Ende Finanzplanung 2027 geschätzt  16.350 
Gemarkungsfläche des Gemeindegebiets   3.802 ha 
 
 
 
 

Woher kommen die Erträge? 
 
Ergebnishaushalt 
 € % 
Steuern und ähnliche Abgaben 26.727.000 €          54,3
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen 13.419.184 €          27,3
Aufgelöste Investitonszuwendungen und -beiträge 990.889 €              2,1
Sonstige Transfererträge -  €                     0,0
Entgelte f.öff. Leistungen u. Einrichtungen 5.904.300 €            12,0
Sonstige privatrechtiche Leistungsentgelte 661.870 €              1,3
Kostenerstattungen und Kostenumlage 249.420 €              0,5
Zinsen und ähnliche Erträge 153.000 €              0,3
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen -  €                     0,0
Sonstige ordentliche Erträge 1.115.903 €            2,2

49.221.566 €          100,0  
 
 
 
 
davon
Grundsteuer 2.252.000 €            4,6
Gewerbesteuer 8.000.000 €            16,2
sonstige 16.475.000 €          33,5

26.727.000 €          54,3  
 
 
 
 
 
Woher kommen die Einzahlungen? 
 
Finanzhaushalt 
 € % 

 
 
 
 
 
 

Wohin fließen die Aufwendungen?  
 
Ergebnishaushalt 
                                                                                  €              % 
Personalaufwendungen 8.727.874 €            16,7
Versorgungsaufwendungen -  €                     0,0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen 9.994.554 €            19,1
Abschreibungen 4.839.752 €            9,3
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 178.867 €              0,3
Transferaufwendungen 25.978.072 €          49,7
Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.566.225 €            4,9

52.285.344 €          100,0  
 
 
 
 
 
 
Wohin fließen die Auszahlungen? 
    
 Finanzhaushalt 
 € % 
aus laufender Verwaltungstätigkeit 47.445.592 €          71,4

Auszahlungen für den Erwerb von  
Grundstücken und Gebäuden 300.000 €              0,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen 16.815.000 €          25,3
Auszahlungen für den Erwerb von 
beweglichem Sachvermögen 1.245.100 €            1,9
Auszahlungen für den Erwerb von 
Finanzvermögen -  €                     0,0
Auszahlungen für 
Investitionförderungsmaßnahmen 272.000 €              0,4
Auszahlungen für den Erwerb von 
immateriellen Vermögensgegenständen -  €                     0,0

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 
und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen 
für Investitionen 353.000 €              0,5

66.430.692 €          100,0  
 

Einzahlungen des  Ergebnishaushalts 48.116.294 €          72,3

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10.519.200 €          15,8
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und  
 ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit -  €                     0,0
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Sachvermögen 3.916.000 €            5,9
Einzahlung aus der Veräußerung von 
Finanzvermögen -  €                     0,0
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit -  €                     0,0

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 
und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen 
für Investitionen 4.000.000 €            6,0

66.551.494 €          100,0



SEITE 1 (H)

Mitglieder und Stellvertreter der Gemeinde Karlsbad in den Ausschüssen u. Verbänden

Bürgermeister

Timm, Jens

  Bedeutung der Abkürzung und Codierung für die nachfolgende Verteilung der betreffenden Ausschüsse u. Verbände

BPUA =  Bau, Planung, Umwelt
VwFa =  Verwaltung und Finanzen

UA =  Umlegunsausschuss

Bez. =  Bezeichnung
1 =  Agendarat
2 =  Sonderausschuss "EDV"
3 = Ältestenrat
4 =  Gutachterausschuss
5 =  Abwasserverband "Albtal"
6 =  Abwasserverband "Unteres Albtal"
7 =  Abwasserverband "Mittleres Pfinz- und Bocksbachtal"
8 =  Abwasserverband "Pfinz- und Rennachtal"
9 =  Zweckverband Wasserversorgung "Alb-Pfinz-Hügelland"

10 =  Zweckverband Wasserversorgung "Mannenbach"  
11 =  Zweckverband Wasserversorgung "Albgau"
12 =  Wassergewinnungsverband "Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot"
13 =  Nachbarschaftsverband Karlsruhe

1. Stellvertreter 2. Stellvertreter 3. Stellvertreter

Ried, Karl-HeinzRädle, Roland Rohrer, Uwe



SEITE 2 (I)

NAME, VORNAME ORTSTEIL Fraktion GR OR

Mitgl. Stellvertreter Mitgl. Stellvertreter Mitgl. Stellvertreter Mitgl. Stellvertreter Mitgl. Bez. Stellvertreter

1 Bodemer, Alexander Auerbach Freie 
Wähler + + - - +

2          
7 

Ochs, Heidi              
Kleiner, Hans-Gerhard

2 Christmann, Heike Ittersbach Freie 
Wähler + + + Haffner, Markus + Bodemer, Alexander + Ochs, Heidi + 1          

8
Ochs, Heidi                 
Ochs, Heidi

3 Denninger, Günter Langensteinbach CDU + - - - + Langendörfer, Steffen - - -

4 Dummler, Jürgen Spielberg CDU + + - - + Sing, Günter + 2 Langendörfer, Steffen

5 Günther, Heike Langensteinbach Grüne + - - - + Dr. Vollmer, Susanna + 1 Rausch, Simone

6 Guthmann, Thomas Auerbach Grüne + + - - + Hartmann, Andreas + Rausch, Simone + 2          
7

Rohrer, Uwe                   Dr. 
Vollmer, Susanna

7 Haas, Reinhard Spielberg SPD* + - - - + Steigerwald, Klaus + Nürnberg, Cornelia + Nürnberg, Cornelia + 3         
12

Nürnberg, Cornelia  
Hartmann, Andreas

8 Hartmann, Andreas Spielberg Grüne + - - - + Kronenwett, Sabine + 7 Günther, Heike

9 Herrmann, Jürgen Mutschelbach Freie 
Wähler* + - - - + Karcher, Joachim + Wenz, Michael + Bodemer, Alexander +

3          
9         

13

Karcher, Joachim      Ochs, 
Heidi              Rohrer, Uwe

10 Höger, Otto Langensteinbach Freie 
Wähler + - - - + Bodemer, Alexander + 10 Ochs, Heidi

11 Karcher, Joachim Spielberg Freie 
Wähler + + + Bimmler, Jürgen + Höger, Otto + 12 Rühle, Siegrun (OR)

12 Kiesinger, Peter Ittersbach CDU + - - - + Ried, Norbert + 1        
10

Ried, Norbert       
Denninger, Günter

13 Kleiner, Hans-Gerhard Auerbach Freie 
Wähler + + + Guthmann, Thomas + Bodemer, Alexander - - -

14 Kornmüller, Björn Langensteinbach FDP + - - - - - - - -

15 Kronenwett, Sabine Auerbach Grüne + - - - - - -

16 Langendörfer, Steffen Auerbach CDU + + - - + Denninger, Günter + 7          
8

Ried, Norbert                  Dr. 
Vollmer, Susanna

17 Nowotny, Michael Ittersbach SPD + - - - + Walch, Jens + 7        
10

Nürnberg, Cornelia 
Steigerwald, Klaus

18 Nürnberg, Cornelia Langensteinbach SPD + - - - + Steigerwald, Klaus + 2 Nowotny, Michael

19 Ochs, Heidi Ittersbach Freie 
Wähler + + - - + Karcher, Joachim - - -

20 Rädle, Roland Langensteinbach CDU* + - - - + Ried, Norbert + 3 Dummler, Jürgen

21 Rausch, Simone Langensteinbach Grüne + - - - + Hartmann, Andreas + Günther, Heike - - -

22 Ried, Karl-Heinz Langensteinbach Freie 
Wähler + - - - + Bodemer, Alexander + Höger, Otto + 7 Höger, Otto

23 Ried, Norbert Langensteinbach CDU + - - - + Rädle, Roland + 6 Rädle, Roland

24 Rohrer, Uwe Langensteinbach Grüne* + - - - + Kronenwett, Sabine + Guthmann, Thomas + Rausch, Simone + 3          
9

Günther, Heike   
Guthmann, Thomas

25 Sing, Günter Mutschelbach CDU + - - - + Dummler, Jürgen + Dummler, Jürgen + 7 Dummler, Jürgen

26 Steigerwald, Klaus Spielberg SPD + + - - + Nürnberg, Cornelia - - -

27 Dr. Vollmer, Susanna Ittersbach Grüne + + - - + Günther, Heike - - -

28 Walch, Jens Mutschelbach SPD + + - - + Nowotny, Michael + 1 Nowotny, Michael

29 Wenz, Michael Mutschelbach Freie 
Wähler + + + Dipl.-Ing- Beeh, Emlar + Ried, Karl-Heinz + 7 Kleiner, Hans-Gerhard

* Fraktionsvorsitzender

Mitglieder und Stellvertreter der Gemeinde Karlsbad  in den Ausschüssen und  Verbänden
Ortsvorsteher BPUA VWFA UA sonstige Ausschüsse u. Verbände
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Vorbemerkungen 
zur Haushaltssystematik 

 
 
A Rechtsvorschriften 
 
Der Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes liegen folgende 
Rechtsvorschriften zugrunde: 
 
 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) Verordnung des Innenminis-

teriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden– Gemeindehaushaltsver-
ordnung (GemHVO) 

 
 
B Inhalt des Haushaltsplans 
 
Gemäß § 80 Abs.1 GemO enthält der Haushaltsplan alle im Haushaltsjahr für die 
Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Karlsbad voraussichtlich anfallenden Erträge 
und eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen, entstehenden 
Aufwendungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksame Auszahlungen 
und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. 
 
In seiner Eigenschaft als Finanzierungsplan ist er für die Haushaltsführung der Ge-
meinde im Innenverhältnis verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter wer-
den durch ihn weder begründet noch aufgehoben. Der Haushaltsplan hat demnach 
keine Außenwirkung.  
 
 
C Systematik des Haushalts 
 
Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt sowie in 
Teilhaushalte zu gliedern. 
 
 
 
I.  Ergebnishaushalt 
 
Im Ergebnishaushalt sind die gesamten Aufwendungen und Erträge abgebildet. Auf-
wendungen sind der wertmäßige, zahlungs- und nichtzahlungswirksame Verbrauch 
von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres. Er-
träge sind der zahlungswirksame und nichtzahlungswirksame Wertezuwachs (Res-
sourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres. Der Ergebnishaushalt ist vergleichbar 
mit der Gewinn- und Verlustrechnung in der kaufmännischen Buchführung. 
 
Der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung sind für den kommunalen Haushalt 
von besonderer Bedeutung, da der Haushaltsausgleich auf Grundlage der Aufwen-
dungen und Erträge dargestellt wird (Veranschlagtes ordentliches Ergebnis, § 80 
Abs. 2 GemO). Der Saldo der Ergebnisrechnung, das Ergebnis des Haushaltsjahres, 
vermehrt oder mindert das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital der Gemeinde. 
Dabei fließen alle Aufwendungen und Erträge, auch die außerordentlichen Aufwen-
dungen und Erträge in das Jahresergebnis ein. Der Ressourcenverbrauch und die 
erbrachten Güter und Dienstleistungen werden damit umfassend erfasst. 
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In der nachfolgenden Tabelle sind die verschiedenen Erträge und Aufwendungen des 
Ergebnishaushalts entsprechend § 2 GemHVO (Fassung 30.06.2016) aufgeführt.  
 
 

Ergebnishaushalt 

1 + Steuern und ähnliche Abgaben 
2 
3 

+ 
+ 

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 

 4 + Sonstige Transfererträge 

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 

8 + Zinsen und ähnliche Erträge 

9 +/- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 

10 + Sonstige ordentliche Erträge 

11 = 
Ordentliche Erträge  
(Summe aus Nummer 1 bis 10 
) 

12 - Personalaufwendungen 
13 - Versorgungsaufwendungen 
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
15 - Abschreibungen 
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

17 - Transferaufwendungen 

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 

19 = Ordentliche Aufwendungen  
(Summe aus Nummer 12 bis 18) 

20 = Ordentliches Ergebnis 
(Saldo aus Nummer 11 und 19) 

21 
22 

+ 
- 

Außerordentliche Erträge 
Außerordentliche Aufwendungen 

23 =  Veranschlagtes Sonderergebnis 
(Saldo aus Nummer 21 und 22) 

24 = Veranschlagtes Gesamtergebnis  
(Summe aus Nummer 20 und 23) 

  nachrichtlich 

Behandlung von Überschüssen aus Fehlbeträgen 
 

25  Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 

26  Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen 
  Ergebnisses 
27  Minderung des Basiskapital nach Artikel 13 Absatz 6 des 
  Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts 

28  Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des  

  ordentlichen Ergebnisses 
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29 
 

Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses 
zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses 

30  Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des  
Sonderergebnisses 

31  Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit 
der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 

32  Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis 
mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 

33 
 

 Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender 
Haushaltsjahre 

34  Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis 
  mit dem Basiskapital  
35  Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit  
  dem Basiskapital  

 
 
Zu Nr. 1: Steuern und ähnliche Abgaben 
 
Unter Steuern und ähnliche Abgaben versteht man Geldleistungen, die keine Gegen-
leistung für eine besondere Leistung darstellen. Sie werden von einem öffentlich-
rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt, bei denen 
der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft. Die Erzielung 
von Einnahmen kann Nebenzweck sein. 
 
Hierzu gehören insbesondere Erträge aus Realsteuern (Gewerbe- und Grundsteuer), 
der Vergnügungssteuer und der Hundesteuer sowie Erträge aus den Gemeindeantei-
len an der Einkommens- und Umsatzsteuer.  
 
 
Zu Nr. 2:  Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 
 
Zuweisungen sind die innerhalb des öffentlichen Bereiches fließenden Finanzmittel, 
die die Gemeinde Karlsbad für laufende Zwecke erhält. Zu unterscheiden ist zwi-
schen allgemeinen Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen des Landes an die 
Kommunen) und zweckgebundene Zuweisungen (z.B. Sachkostenmittel des Landes 
für die Schulen). 
 
Zuschüsse, die die Kommune vom privaten Bereich erhält, werden unter Zuwendun-
gen zusammengefasst. 
 
Eine spezielle Form der Zuweisung ist die Umlage. Diese wird von einem unterge-
ordneten an einen übergeordneten öffentlichen Aufgabenträger geleistet. Sie haben 
keine spezielle Zweckbindung und werden aufgrund eines Umlageschlüssels erho-
ben (z.B. Kreisumlage bei Landkreisen). 
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Zu Nr. 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 
 
Empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge können als Sonder-
posten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und entsprechend der voraussichtli-
chen Nutzungsdauer aufgelöst werden (§ 40 Abs. 4 Satz 2 GemHVO). Der Sonder-
posten ist Teil des Eigenkapitals auf der Passivseite (§ 52 Abs.4 Nr. 2 GemHVO). 
Die Auflösung ist ein nicht zahlungswirksamer Ertrag, der das Ergebnis der Gemein-
de positiv beeinflusst. 
 
 
Zu Nr. 4: Sonstige Transfererträge 
 
Unter Transferleistungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung werden Zahlungen 
verstanden, die auf einseitigen Verwaltungsvorfällen beruhen. Bei den Transfererträ-
gen handelt es sich beispielsweise um die Rückzahlung gewährter Hilfen im Sozial-
bereich. 
 
Zu Nr. 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 
 
Öffentlich-rechtliche Entgelte sind zweckgebundene Erträge, die für eine konkrete 
öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen zur Deckung der Aufwendungen 
für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und öffentlichen Einrichtungen. 
 
Hierunter fallen insbesondere Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Als Verwal-
tungsgebühren sind beispielsweise die Gebühren für Personalausweise und Reise-
pässe, Gebühren für Beglaubigungen und Bescheinigungen sowie Standesamtsge-
bühren veranschlagt. Benutzungsgebühren fallen u.a. in den Gebührenhaushalten 
Abwasserbeseitigung und Friedhofswesen an.  
 
 
Zu Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 
 
Veranschlagt sind hier Finanzmittel, die auf Grundlage eines privaten Rechtsverhält-
nisses erhoben werden, beispielsweise Eintrittspreise, Miet- und Pachterträge, Erb-
bauzinsen und Verkaufserlöse. 
 
 
Zu Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
 
Bei Erstattungen handelt es sich um den Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für 
eine andere Stelle erbracht hat. In der Regel liegt hier ein auftragsähnliches Verhält-
nis zu Grunde. Kostenumlagen liegen vor, wenn die Aufwendungen der Gemeinde, 
die im Auftrag eines Dritten geleistet wurden, nicht genau berechnet, sondern pau-
schal ermittelt und in Rechnung gestellt werden. Hierbei handelt es sich z.B. um 
Wahlkostenerstattungen. 
 
 
Zu Nr. 8: Zinsen und ähnliche Erträge 
 
Darunter fallen Finanzerträge von Geldleistungen. Dies sind Erträge aus Beteiligun-
gen z.B. Dividenden oder andere Gewinnanteile sowie Zinsen und ähnliche Erträge. 
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Zu Nr. 9: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 
 
Aktivierte Eigenleistungen sind Erträge aufgrund selbst hergestellter aktivierungsfä-
higer Vermögensgegenstände (z.B. Gebäude). Bei diesen ist der Wert der Eigenleis-
tung als Ertrag auszuweisen. 
 
Die Erhöhung oder Reduzierung des Lagerbestandes an unfertigen und fertigen Er-
zeugnissen gegenüber dem Bestand im Vorjahr bezeichnet man als Bestandsverän-
derungen. Grundlage der Ermittlung ist die Inventur zum Bilanzstichtag. 
 
 
Zu Nr. 10: Sonstige ordentliche Erträge 
 
Bei dieser Position werden solche Erträge veranschlagt, die nicht den Positionen 1 
bis 8 zugeordnet werden können, beispielsweise Konzessionsabgaben, Erträge aus 
der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Mahngebühren, Säum-
niszuschläge und Erstattungen für Versicherungsschäden.  
 
 
Zu Nr. 11: Ordentliche Erträge 
 
Die ordentlichen Erträge sind die Summe aus Nummer 1-10. 
 
 
Zu Nr. 12: Personalaufwendungen 
 
Personalaufwendungen sind alle Aufwendungen, die unmittelbar mit der Beschäfti-
gung von Beamten und Beschäftigten sowie allen weiteren Kräften in der Verwal-
tung zusammenhängen. Hierzu gehören auch Sonderzuwendungen, Untersu-
chungskosten und Urlaubsgeld. 
Veranschlagt sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten (insbe-
sondere Sozialversicherungsbeiträge und Beihilfe).  
 
 
Zu Nr. 13: Versorgungsaufwendungen 
 
Veranschlagt wird die Versorgungskassenumlage für Versorgungsempfänger sowie 
die Umlage für Beihilfen an Versorgungsempfänger. 
 
 
Zu Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
 
Hier werden alle Sach- und Dienstleistungen, die mit Ressourcenverbrauch ver-
bunden sind, erfasst. Hierunter fallen: Bewirtschaftungskosten und Unterhaltungs-
kosten der Grundstücke und Gebäude, Erwerb von Ausstattungsgegenständen bis 
1.000 €, Miet- und Pachtaufwendungen, Leasingraten, Versicherungen, Dienst- und 
Schutzkleidung, Kosten der Aus- und Fortbildung, Aufwendungen der Datenverar-
beitung, Bücher und Unterrichtsmaterialien der Schulen, Kraftstoffe und die Kosten 
für Fahrzeugunterhaltung, soweit Fremdleistungen in Anspruch genommen werden. 
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Zu Nr. 15: Abschreibungen 
 
Investitionen im Finanzhaushalt erhöhen das Anlagevermögen auf der Aktivseite 
der Bilanz  und sind somit zunächst ergebnisneutral. Soweit dieses Vermögen einer 
Abnutzung unterliegt, die Zeit der Nutzung also zeitlich begrenzt ist, wird die hier-
durch verursachte Minderung als bilanzielle Abschreibung ergebniswirksam erfasst 
(§ 46 Abs. 1 GemHVO). 
 
 
Zu Nr. 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
 
Zu dieser Position gehören z.B. Aufwendungen für die Aufnahme von Darlehen bei 
Banken. 
 
 
Zu Nr. 17: Transferaufwendungen 
 
Transferaufwendungen sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung 
gegenübersteht. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen. Im kommuna-
len Haushalt sind dies beispielsweise soziale Leistungen, Zuweisungen und Zu-
schüsse für laufende Zwecke an Vereine und sonstige Institutionen, Umlagen (Fi-
nanzausgleichsumlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlagen an Zweck-
verbände) sowie die Auflösung von geleisteten Investitionszuweisungen.  
 
 
Zu Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen 
 
Bei dieser Position werden alle weiteren Aufwendungen, die dem Ergebnis aus lau-
fender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind, erfasst. Hierunter fallen insbesonde-
re Aufwendungen für Gebühren und Entgelte, ehrenamtliche Tätigkeiten (insbeson-
dere Gemeinderat, Ortschaftsräte, Ortsvorsteher und ehrenamtliche Bürgermeis-
ter), Verfügungsmittel, Mitgliedsbeiträge, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, 
Post-, Telefon- und Internetgebühren, Sachverständigenkosten, Kosten der Öffent-
lichkeitsarbeit, Steuern, Versicherungen und Schadensfälle. 
 
 
Zu Nr. 19: Ordentliche Aufwendungen 
 
Die ordentlichen Aufwendungen sind die Summe aus Nummer 12-18. 
 
 
Zu Nr. 20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 
 
Das ordentliche Ergebnis entspricht dem Saldo der ordentlichen Erträge (Nr. 11) 
und der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19). Es stellt alle laufenden Erträge und 
Aufwendungen einander gegenüber und erfasst die Wertveränderungen aus der 
gemeindlichen Aufgabenerfüllung. 
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Zu Nr. 21: Außerordentliche Erträge 
 
Hierunter fallen alle Erträge außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes. Ihnen 
liegen seltene und ungewöhnliche Vorgänge zugrunde, die von einiger materieller 
Bedeutung sein müssen. Hierzu zählen insbesondere Versicherungsleistungen als 
Ersatz für außerordentliche Aufwendungen und einmalige Spenden, die ohne Auf-
lagen an die Gemeinde fließen sowie Vermögensveräußerungserträge. 
 
 
Zu Nr. 22: Außerordentliche Aufwendungen 
 
Wie auch die außerordentlichen Erträge basieren diese Aufwendungen auf seltenen 
und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung. Insbesondere Auf-
wendungen für durch höhere Gewalt verursachte Schäden fallen hierunter. 
 
 
Zu Nr. 23: Veranschlagtes Sonderergebnis 
 
Der Saldo von außerordentlichen Erträgen (Nr. 21) und außerordentlichen Aufwen-
dungen (Nr. 22) wird als veranschlagtes Sonderergebnis erfasst. In diesem Ergeb-
nis ist damit der Saldo aus solchen außergewöhnlichen Vorgängen erfasst, die 
nicht zum normalen Ablauf des Haushaltsjahres gehören. 
 
 
Zu Nr. 24: Veranschlagtes Gesamtergebnis 
 
Das veranschlagte Gesamtergebnis ist die Summe aus Nr. 20 (ordentlichem Ergeb-
nis) und Nr. 23 (Sonderergebnis). 
 
 
Zu Nr. 25: Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 
Die Abdeckung von Fehlebträgen aus Vorjahren ist der erste Schritt beim Ausgleich 
des ordentlichen Ergebnisses (§ 80 Abs. 2 Satz 2 GemO). 
 
 
Zu Nr. 26: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Er-                                                    

 gebnisses  
 
Besteht ein positives Ergebnis bei Nr. 20 wird dieses der Rücklage des ordentlichen 
Ergebnisses zugeführt. 
 
 
Zu Nr. 27: Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes 

 zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts 
 

Werden Bestimmungen für die Haushaltswirtschaft vor dem Haushaltsjahr 2016 ange-
wandt, können bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2015 Abschreibungen und Rück-
stellungen bereits im Jahresabschluss des laufenden Haushaltsjahres auf das Basis-
kapital verrechnet werden, soweit sie trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und 
Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erwirtschaftet werden können. In diesen 
Fällen finden für den Haushaltsausgleich die bisherigen Regelungen sinngemäß An-
wendung.  
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Zu Nr. 28: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen  

 Ergebnisses 
 

Kann der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbe-
trägen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung al-
ler Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, sollen Mittel der Rücklage aus Über-
schüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§ 
24 Abs. 1 S. 1 GemHVO). Anstelle oder zusätzlich zur Rücklagenverwendung kann im 
Ergebnishaushalt auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Be-
trag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu 
kürzenden Teilhaushalte veranschlagt werden (globaler Minderaufwand). 
 
 
Zu Nr. 29: Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Aus- 

 gleich des ordentlichen Ergebnisses 
 

Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach Nr. 28 nicht erreichbar, sollen 
Überschüsse des Sonderergebnisses und Mittel der Rücklage aus Überschüssen 
des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§ 24 Abs. 2 
GemHVO). 
 
 
Zu Nr. 30: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 
 
Besteht ein positives Ergebnis bei Nr. 23 wird dieses der Rücklage des Sonderer-
gebnisses zugeführt. 
 
 
Zu Nr. 31: Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rück-

lage aus Überschüssen des Sonderergebnisses  
 
Nach § 25 Abs. 4 GemHVO ist ein Fehlbetrag beim Sonderergebnis ist im Jahresab-
schluss durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis-
ses zu verrechnen. Soweit dies nicht möglich ist, ist der Fehlbetrag zu Lasten des 
Basiskapitals zu verrechnen. 
 
 
Zu Nr. 32: Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der  

 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses  
 
Nach § 25 Abs. 2 GemHVO soll ein verbleibender Fehlbetrag nach Nr.28  im Jahres-
abschluss mit einem Überschuss beim Sonderergebnis oder durch Entnahme aus 
der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet werden. 
 
 
Zu Nr. 33: Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haus- 

 haltsjahre 
 
Soweit ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach Nr. 28 und 32 nicht er-
reichbar ist, kann ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag längstens in die drei fol-
genden Haushaltsjahre vorgetragen werden (§ 24 Abs. 3 S. 1 GemHVO).  
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Zu Nr. 34: Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem  

 Basiskapital  
 
Nach § 25 Abs. 3 GemHVO ist ein danach verbleibender Fehlbetrag nach drei Jahre 
auf das Basiskapital zu verrechnen, soweit er nicht mit Ergebnisüberschüssen in ei-
nem vorangehenden Haushaltsjahr durch Veranschlagung und Vollzug im Ergebnis-
haushalt oder durch Verrechnung in einem vorangehenden Jahresabschluss gedeckt 
werden kann. Das Basiskapital darf nicht negativ werden. 
 
 
Zu Nr. 35: Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem 

 Basiskapital 
 

Soweit der Fehlbetrag beim Sonderergebnis nicht nach Nr. 31 verrechnet werden 
kann, ist der Fehlbetrag nach § 25 Abs. 4 Satz 2 GemHVO zu Lasten des Basiskapi-
tals zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Finanzhaushalt 
 
Der Finanzhaushalt enthält die gesamten Einzahlungen und Auszahlungen. Einzah-
lungen entsprechen der Vermehrung und Auszahlungen der Verminderung liquider 
Mittel. Der Saldo von Finanzhaushalt und -rechnung ist ein Finanzmittelüberschuss 
oder -fehlbetrag. Dieser stellt die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln in 
der Bilanz dar. 
 
In der nachfolgenden Tabelle sind die verschiedenen Einzahlungen und Auszahlungen 
des Finanzhaushalts entsprechend § 3 GemHVO (Fassung 30.06.2016) aufgeführt.  
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Finanzhaushalt 

1 
2 
3 
 

+ 
+ 

 + 

Steuern und ähnliche Abgaben 
Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Sonstige Transfereinzahlungen 
 4 

5 
6 
7 
8 
9 
 
 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
Zinsen und ähnliche Einzahlungen 
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe 
aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungs- 
wirksame Erträge aus Vermögensäußerung) 
Personalauszahlungen 
Versorgungsauszahlungen 
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 
Zinsen und ähnliche Auszahlungen 
Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) 
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  
(Summe aus Nummern 10 bis 15) 

17 = 
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts  
(Saldo aus Nummern 9 und 16) 

18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen 

Entgelten für Investitionstätigkeit 
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 
22 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 

23 = 
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
(Summe aus Nummern 18 bis 22) 

24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und  

Gebäuden  
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem  
Sachvermögen 

27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 
28 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 

29 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 
Vermögensgegenständen 

30 = 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
(Summe aus Nummern 24 bis 29) 
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31 = 
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf 
aus Investitionstätigkeit  
(Saldo aus Nummern 23 und 30) 

32 = 
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf 
(Summe aus Nummern 17 und 31) 

33 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaft-
lich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 

34 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 
vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 

35 = 
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf 
aus Finanzierungstätigkeit  
(Saldo aus Nummern 33 und 34) 

36 = 
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-
bestands zum Ende des Haushaltsjahres  
(Saldo der Nummern 32 und 35) 

 

37 
 
 

38 

 

 

= 
 
 

= 

 

nachrichtlich: 
den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum 
Jahresbeginn 
 

den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum  
Jahresbeginn 
  

 
Zu Nr. 17: Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts 
 
Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts wird aus dem Saldo der Ein-
zahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gebildet (Nummern 
1 und 2). Er gibt an, in welcher Höhe liquide Mittel aus den laufenden Geschäften 
erwirtschaftet werden, die für Investitionen oder Tilgungen zur Verfügung stehen. Ist 
der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen negativ, muss die laufende Verwaltungs-
tätigkeit durch zuvor angesparte Finanzmittel, Kreditaufnahmen (Liquiditätskredite) 
oder durch die Veräußerung von Vermögensgegenständen finanziert werden. Der 
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird auch als Cashflow bezeichnet.  
 
 
Zu Nr. 18: Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 
 
Die Gemeinde erhält Investitionszuwendungen für festgelegte Zwecke von Bund, 
Land oder weiteren Institutionen. Diese sind als Sonderposten in den Folgejahren 
aufzulösen. 
 
 
Zu Nr. 19: Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für     

Investitionstätigkeit 
 
Zu den Investitionsbeiträgen zählen beispielsweise die Klärbeiträge. 
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Zu Nr. 20: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 
 
Hier werden z.B. Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden veranschlagt. 
 
 
Zu Nr. 21: Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 
 
Dazu gehören Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen oder von Wert-
papieren. 
 
 
Zu Nr. 22: Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 
 
Hierunter fallen alle Einzahlungen für Investitionen, die nicht unter die Nummern 18 
bis 21 fallen.  
 
 
Zu Nr. 23: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
 
Die Summe der Einzahlungen aus Nummer 18-22. 
 
 
Zu Nr. 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 
 
Unter diese Position werden Auszahlungen veranschlagt, die für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden anfallen. 
 
 
Zu Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen 
 
Veranschlagt werden hier Auszahlungen, die für Baumaßnahmen geleistet werden. 
 
 
Zu Nr. 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  
 
Zum beweglichen Sachvermögen gehören z.B. Fahrzeuge und Maschinen.  
 
 
Zu Nr. 27: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  
 
Das Finanzvermögen beinhaltet u.a. Sondervermögen, Wertpapiere, Forderungen, 
und Beteiligungen an Unternehmen. 
 
 
Zu Nr. 28: Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 
 
Investitionsförderungsmaßnahmen sind Zuweisungen, Zuschüsse, Darlehen und 
Ausleihungen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit 
Sonderrechnung. 
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Zu Nr. 29: Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen-
ständen 

 
Immaterielles Vermögen stellen beispielsweise Software und Lizenzen dar. 
 
 
Zu Nr. 30: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
 
Die Summe der Auszahlungen aus Nummer 24-29. 
 
 
Zu Nr. 31: Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 

 Investitionstätigkeit 
Der veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit 
entspricht dem Saldo der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 23) und der 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 30).  
 
 
Zu Nr. 32: Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf  
 
Bei dieser Position wird angegeben, welcher Finanzmittelbedarf abzudecken ist, der 
sich aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf des Ergebnishaushalts (Nr. 17) 
sowie dem Saldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 31) ergibt. Ein etwaiger Überschuss 
dient der Finanzierung von Tilgungen.  
 
 
Zu Nr. 33: Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 

   vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 
 

Hier werden die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten von Investitionen und 
auch die Rückflüsse aus Darlehen abgebildet. Dazu zählen auch Einzahlungen aus 
Anleihen, Kreditaufnahme für Investitionen, Kreditaufnahme zur Umschuldung und 
sonstige Wertpapierverschuldung. 
 
 
Zu Nr. 34: Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich  

 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 
 

Bei dieser Position sind solche Auszahlungen veranschlagt, die im Zusammenhang 
mit der Tilgung und der Gewährung von Krediten stehen.  

 
 
Zu Nr. 35: Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 

 Finanzierungstätigkeit 
 

Der Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätig-
keit entspricht dem Saldo der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und 
wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (Nr. 33) und der Auszah-
lungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für 
Investitionen (Nr. 34).  
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Zu Nr. 36: Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum  
 Ende des Haushaltsjahres 
 

Dem veranschlagten Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelbedarf (Nr. 31) ist der 
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 35) hinzugefügt worden. Bei dieser Position 
wird damit die Erhöhung oder Verminderung des Finanzmittelbestandes aus den ge-
samten Vorgängen ausgewiesen.  

 
 

 
Zu Nr. 37: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum  

 Jahresbeginn 
 

Bezeichnet die tatsächlich vorhandenen liquiden Mittel auf Bankkonten, Geldanla-
gen, Sparbücher und anderem. 

 
 

Zu Nr. 37: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum  
 Jahresbeginn 
 

Hier würde ggf. der Bestand an inneren Darlehen ausgewiesen. 
 

 
 
III. Teilhaushalte 
 
Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt werden jeweils in Teilhaushalte unter-
teilt, den Teilergebnishaushalten und Teilfinanzhaushalten. Die Teilhaushalte sind 
organisatorisch gegliedert. Die Produktgruppen setzen sich aus einem oder mehre-
ren Produkten zusammen.  

Es ergibt sich folgende Produkthierarchie: 

Produktbereich 

Produktgruppe 

Produkt 

Die Ebene der Produktbereiche und die Zuordnung zu den einzelnen Produktberei-
chen sind dabei landesweit verbindlich vorgeschrieben. Das Land hat 21 Produktbe-
reiche definiert, von denen in Karlsbad 18 Bereiche Anwendung finden. Die Produkt-
bereiche 22 „Schulpersonal und Schulentwicklung“, 37 „Schwerbehindertenrecht und 
soziales Entschädigungsrecht“ und 41 „Gesundheitsdienste“ werden in Karlsbad 
nicht abgebildet. Als zusätzlicher Produktbereich wurde 29 „Förderung von Kirchen-
gemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften“ in den Produktplan aufgenom-
men. 

 

Der Karlsbader Haushalt besteht aus folgenden Teilhaushalten: 
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I. Vorbemerkungen 

 
Der nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen (§6 GemHVO) dem Haushaltsplan 
beizufügende Vorbericht informiert über den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem 
Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch 
Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen 
Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden, 
 

 welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche 
Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten, 
 

 wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszah-
lungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenk-
redite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem 
Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr 
entwickeln werden, 

 
 wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem 

Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Ge-
samtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei 
Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbe-
darf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen, 

 
 welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im 

Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die 
Haushalte der folgenden Jahre ergeben, 

 
 welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen 

entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche 
Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben, 
 

 in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vor-
jahres abweicht und 

 
 wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwal-

tungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf 
und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in wel-
chem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.  
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II. Haushaltsjahre 2021/2022 

Entwicklung der Haushaltsjahre 2021/2022 

Der Gemeinderat der Gemeinde Karlsbad hat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 
für die Jahre 2021/2022 am 16.12.2020 beschlossen. Am 17.11.2021 wurde die Fort-
schreibung der Finanzplanung für den Haushalt 2022 der Jahre 2023 bis 2025 be-
schlossen. Bedarf an einem Nachtragshaushaltsplan bestand keiner. Über- und Außen-
planmäßige Maßnahmen wurden mit entsprechender Deckung durch die Gremien be-
schlossen. Die beiden Jahre waren stark geprägt durch die Auswirkungen der Corona-
Pandemie.  

„ Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2021 nach ersten 
Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 2,7 % höher als im 
Jahr 2020 (auch kalenderbereinigt). „Die konjunkturelle Entwicklung war auch im 
Jahr 2021 stark abhängig vom Corona-Infektionsgeschehen und den damit ein-
hergehenden Schutzmaßnahmen“, sagte Dr. Georg Thiel, Präsident des Statisti-
schen Bundesamtes, bei der Pressekonferenz „Bruttoinlandsprodukt 2021“ in 
Wiesbaden. „Trotz der andauernden Pandemiesituation und zunehmender Lie-
fer- und Materialengpässe konnte sich die deutsche Wirtschaft nach dem Ein-
bruch im Vorjahr erholen, wenngleich die Wirtschaftsleistung das Vorkrisenni-
veau noch nicht wieder erreicht hat“, so Thiel weiter. Im Vergleich zum Jahr 
2019, dem Jahr vor Beginn der Corona-Pandemie, war das BIP 2021 noch um 
2,0 % niedriger.“ (Pressemitteilung Nr. 020 vom 14. Januar 2022 statistisches 
Bundesamt) 
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Das Jahr 2021 entwickelte sich trotz der weiter verlaufenden Corona-Pandemie positiv.  
Das BIP stieg um 2,7%. Das Jahr 2022 begann und lief mit größeren wirtschaftlichen 
Turbulenzen, welche nun durch den Ukrainekrieg verursacht wurden. Im Jahr 2022 wird 
das BIP in Deutschland laut der Prognose des DIW um 3,0 % gegenüber dem Vorjahr 
steigen. Für das Jahr 2023 wird ein Wirtschaftswachstum von 2,9 % prognostiziert. 

Bisher spiegelt sich dies auch in der örtlichen Wirtschaft wieder. 2021 fiel jedoch in 
Karlsbad besser aus wie sich derzeit 2022 darstellt, jedoch zeigt sich davon unbeein-
druckt die Gewerbesteuer 2022 immer noch über dem geplanten Ansatz. Hintergrund 
für die Stabilität ist der Branchenmix und die hohe Anzahl der Betriebe in Karlsbad.   

Zum Haushaltsjahr 2017 wurden die Hebesätze der Realsteuern wie folgt angehoben:     
Grundsteuer 300 v.H. + 25 v.H. = 325 v.H.                                                                       
Gewerbesteuer 330 v.H. + 15 v.H. = 345 v.H. 

Die Gewerbesteuer war mit 4,5 Mio. € in 2021 und 5,5 Mio. €  2022 im Haushalt ange-
setzt. Tatsächlich sind 2021 über 12,8 Mio. € veranlagt worden. Die Besonderheit ist 
dabei jedoch eine hohe AdV (Aussetzung der Vollziehung) über  6.543.332,60 €, somit 
beträgt die tatsächliche Gewerbesteuer ca. 6,3 Mio. € und somit einen Plus von 1,8 Mio. 
€. Dies entspricht auch dann auch eher der IST-Zahl der Gewerbesteuer.  
Im Haushaltsjahr 2022 sind rund 8,4 Mio. € Gewerbesteuer zu Soll gestellt worden. Der 
Ansatz konnte somit auch hier überschritten werden. Die Auswirkungen durch die 
Corona-Krise wurden hier bereits in der letzten Haushaltsplanung berücksichtigt. Die 
guten Gewerbesteuerergebnisse fließen in den Finanzausgleich 2023/2024 mit ein.  
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Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer entspricht weitestgehend in beiden Jah-
ren den Orientierungsdaten des Landes. In 2021 waren 10,2 Mio. € und in 2022 10,5 
Mio. € angesetzt. Hier wirkte sich leider negativ aus, dass zum 01.01.2021 die Schlüs-
selzahl reduziert wurde. Vereinnahmt wurden 2021 10,9 Mio. €.  2022 wird voraussicht-
lich auch leicht besser ausfallen.                                                                                                            
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hat sich entsprechend der Planung entwi-
ckelt. Bei einem geplanten Ansatz von 1,53 Mio.€ in 2021 sind 1,5 Mio. € eingegangen. 
In 2022 sind 1,37 Mio. € angesetzt. Diese werden voraussichtlich eingehen. 

Dem positiven Ergebnis im Bereich des Steueraufkommens stehen jedoch auch höhere 
Umlagenlasten gegenüber. Gerade durch die höhere Gewerbesteuer wurde auch eine 
höhere Gewerbesteuerumlage fällig. In 2021 waren dies 760 T€ bei geplant 460 T€. Die 
Gewerbesteuerumlage 2022 wird 35% des Gewerbesteueraufkommens (nach Berück-
sichtigung der Hebesätze) entsprechen. 

Die Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2019 wurden auf Grundlage des Refe-
renzjahres 2019 berechnet. Der Kreisumlagesatz betrug jahrelang 27,5%.  

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2021 2022
Karlsruhe (LKR) 15,50 19,50 28,00 31,00 26,00 27,50 30,00 28,50 27,50  

Zum 01.01.2016 wurde jedoch die Kreisumlage auf 30% erhöht. Im Laufe des Jahres 
dann nochmals auf 31%. 2020 betrug die Kreisumlage 30%. Für 2021 wurde ohne Er-
höhung kalkuliert, für die Jahre ab 2021 mit 31%.  Ein Prozentpunkt beträgt ca. 200T€. 
Jährlich fließen so rd. 7 Mio. € in die Kreisumlage. Tatsächlich sank die Kreisumlage auf 
28,5 bzw. 27,5 Prozent.  

Die verbesserte Steuerlage 2021 schlug sich noch nicht in den Umlagen nieder, da sich 
diese immer auf das zweitvorgegangene Jahr beziehen. In 2021 waren 5,56 Mio. € für 
die FAG-Umlage geplant. Diese wurden angefordert. Für 2022 zeigt sich der Ansatz 
von 6,23 Mio. € als passend. 
Das Ergebnis 2021 hat sich positiv entwickelt und mit einem Überschuss von -
3.224.406,00 € abgeschlossen. Dieser Betrag fließt in die Rücklage und dient somit als 
Polster für schlechte Zeiten. Geplant war noch mit einem Defizit von 5,4 Mio.  €. 
 
Zum 31.12.2021 betrug die Verschuldung der Gemeinde 3,8 Mio. € (238 €/Einwohner). 
Zu Ende 2022 wird sie sich voraussichtlich auf 3,6 Mio. € (221€/Einwohner) reduzieren 
Diese resultiert aus den Tilgungen in Höhe von 233.000. Die Gemeinde hat keine Aus-
gliederungen, welche zusätzlich berücksichtigt werden müssten.  
 
In der Haushaltssatzung 2021/22 wurde eine Kreditaufnahme über 5 Mio. € in 2021, 
sowie 8,5 Mio. € in 2022 vorgesehen. Erfreulicherweise entwickelte sich die Liquiditäts-
lage positiver, daher konnte auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden. Seit Mitte 2011 
besteht kein Kassenkreditbedarf mehr. Die Liquidität blieb 2021/22 stabil. Die Anlage 
auf dem Kapitalmarkt der Liquidität zeigt sich jedoch zunehmend schwierig. Zinserträge 
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konnten keine erzielt werden und es mussten teilweise Negativzinsen in Kauf genom-
men werden.  

Investitionsmaßnahmen, die in 2022 nicht abgeschlossen werden konnten oder 
nicht begonnen wurden, wurden im neuen Haushaltsplan 2023/2024 wieder neu 
veranschlagt, denn Haushaltsreste werden im Jahresabschluss 2022 nicht gebil-
det. Lediglich zwischen den Haushaltsjahren eines Doppelhaushaltes (2021  
2022) wurden Haushaltsreste gebildet. Für den Haushaltsplan 2023/2024 wurden 
nun die Investitionen neu veranschlagt. 

Im investiven Bereich wurden große Maßnahmen im Haushalt 2021/2022 umgesetzt.  

Prägnant war auch in diesem Doppelhaushalt die Sanierung des Schulzentrums (IBA1-
30021, IBA1-30022, IBA1-30023). Mit Datum 11.06.2018 erhielt die Gemeinde Karlsbad 
den Bewilligungsbescheid zu der Großmaßnahme. Bei Gesamtkosten von 16.389.000 € 
wird eine Förderung über 7.265.000 € gewährt. Alle drei Investitionsmaßnahmen sind 
durch die Budgetierungsregelung für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Eine Verschie-
bung zwischen den Maßnahmen bedarf keines gesonderten Beschlusses. Die Ausfüh-
rungsfrist wurde zwischenzeitlich bis zum 31.12.2023, sowie die Abrechnungsfrist bis 
zum 31.12.2024 verlängert. 

Der Neubau der Aussegnungshalle Langensteinbach (IBA1-30019)                          
wurde am 28.09.2016 durch den Gemeinderat beschlossen. Im Vorfeld wurde eine Ar-
beitsgruppe zu dem Thema gebildet und in drei Arbeitssitzungen verschiedene Mög-
lichkeiten abgewogen. Eine Sanierung hätte sich auf rd. 410T€ belaufen, jedoch nicht 
alle Anforderungen erfüllt. In 2020 erfolgte ein Architektenwettbewerb zur Planung der 
Aussegnungshalle und in 2021/2022 sollte nun die Realisierung erfolgen. Insgesamt 
sind hierfür 1,7 Mio. € eingeplant. Eine Förderung erhält die Gemeinde Karlsbad hierfür 
leider nicht. Die Aussegnungshalle befindet sich aktuell in der Fertigstellung, daher 
müssen in den neuen Haushalt nur noch 1.000.000 € für ausstehende Abrechnungen 
der Handwerker übertragen werden.   
 
Unter IBA1-30024 Neuaufbau Minigolfanlage waren 300T€, sowie unter IBA1-30025 
Sanierung Minigolf-Gaststätte 360T€ veranschlagt. Diese Maßnahmen bedurften einer 
größeren Konzepterstellung bevor hier eine Durchführung erfolgen kann. Sie wurden 
daher in den Haushalt 2023/24 verschoben.   
Ebenso wurden die IBA1-30026/ IBA1-30027 Grundsanierung Schelmenbusch- / Jahn-
halle in ein Gesamtkonzept Hallen Karlsbad eingegliedert, daher sind in diesem Haus-
halt zunächst nur sichernde Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen.  
 
Im Rahmen Umsetzung Radverkehrskonzept (IGU0-40002) wurden die veranschlagten 
300.000 € für eine neue Fahrradabstellanlage am Schulzentrum verausgabt. Die Maß-
nahme wurde nahezu in gleiche Höhe durch das LGVFG, Rad- und Fußverkehrsinfra-
struktur, sowie nach der Verwaltungsvereinbarung Sonderprogramm „Stadt und Land“ 
gefördert.  
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III. Haushaltsjahre 2023 und 2024 

 
1.  Rahmenbedingungen der Haushaltsjahre 2023 und 2024 

Vom 10. bis 12. Mai 2022 fand die 162. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzun-
gen“ statt. Vorausgeschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2022 bis 2026. 
Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojek-
tion 2022 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Bundesregierung erwartete hier-
nach für dieses Jahr, insbesondere aufgrund der wirtschaftlichen Folgen des Kriegs in 
der Ukraine, einen merklich geringeren Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts als 
noch in der Herbstprojektion 2021. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt wurden Ver-
änderungsraten von +6,3 % für das Jahr 2022, +5,2 % für das Jahr 2023 sowie von je 
+2,6 % für die Jahre 2024 bis 2026 projiziert. Obwohl sich aufgrund des Kriegs in der 
Ukraine die gesamtwirtschaftlichen Perspektiven aus damaliger Sicht für dieses Jahr 
ungünstiger darstellen als noch im Herbst zur vorangegangenen Steuerschätzung er-
wartet, liegen die erwarteten Steuereinnahmen gemäß der Mai-Schätzung des Arbeits-
kreises „Steuerschätzungen“ im gesamten Schätzzeitraum höher als noch im November 
2021 prognostiziert.  
Für die Gemeinden/GV aller Bundesländer werden gegenüber der Steuerschätzung 
vom November 2021 Steuermehreinnahmen von insgesamt 4,9 Mrd. Euro im Jahr 2022 
und Steuermehreinnahmen für 2023 und 2024 von 6,0 Mrd. Euro und 6,3 Mrd. Euro 
angenommen. Für die Gemeinden, Städte und Kreise im Land belaufen sich die Mehr-
einnahmen im laufenden Jahr auf 806 Mio. Euro, im Jahr 2023 auf 1.138 Mio. Euro und 
im Jahr 2024 auf 1.185 Mio. Euro. Die Ergebnisse der Steuerschätzung sollen nach 
Mitteilung der Bundesregierung als Momentaufnahme in Zeiten hoher Unsicherheit ver-
standen werden. Bereits jetzt ist absehbar, dass sich vor allem die Konjunkturprogno-
sen für die kommenden Jahre deutlich verringern werden. Denn das wirtschaftliche Um-
feld ist derzeit durch erhebliche Risiken geprägt, insbesondere mit Blick auf die weiteren 
wirtschaftlichen Auswirkungen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. 
 
Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Leistungen im kommunalen Finanzaus-
gleich basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. 
Sie beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Mai 2022 und berücksichti-
gen ergänzend die Auswirkungen der zum Zeitpunkt der Steuerschätzung noch nicht in 
geltendes Recht umgesetzten Entwürfe  
o des Steuerentlastungsgesetzes 2022,  
o des Vierten Corona-Steuerhilfegesetzes,  
o des Gesetzes zur Regelung eines Sofortzuschlages und einer Einmalzahlung in den 
sozialen Mindestsicherungssystemen sowie zur Änderung des Finanzausgleichsgeset-
zes und weiterer Gesetze,  
o des Zweiten Gesetzes zur Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsge-
setzes zur Abgabenordnung (mit der Anpassung der Verzinsung von Steuernachforde-
rungen und -erstattungen, 
o auf dem Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2023/2024.  
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Für die Steuerkraftberechnung der Gemeinden werden die aktuellen Schlüsselzahlen 
der Jahre 2021 bis 2023 verwendet. Eine Aktualisierung der Daten wird nach der Steu-
erschätzung im Oktober 2022 und nach Abschluss der im Herbst erwarteten Beratun-
gen der Gemeinsamen Finanzkommission zur Finanzverteilung zwischen Land und 
Kommunen im Jahr 2023 erfolgen. 
 
Das Steueraufkommen der baden-württembergischen Kommunen wird sich nach  
der Steuerprognose vom Mai 2022 wie folgt entwickeln.  

 
 
Im kommunalen Finanzausgleich ist die Referenzperiode für das Jahr 2023 das Jahr 
2021. 2021 haben die Steuereinnahmen die Erwartungen übererfüllt. Auch 2022 wird 
der Gewerbesteueransatz  übertroffen werden. Es ist mit einem Ergebnis von derzeit 
8,4 Mio. € bei einem Ansatz von 5,5 Mio. € zu rechnen. Das Jahr 2022 ist die Referenz-
periode für den Finanzausgleich 2024. Aus diesem Grund erhält Karlsbad 2024 eine 
relativ konstante Schlüsselzuweisung und muss aber im Gegenzug einen trotzdem ho-
hen Beitrag zur Kreisumlage und zur Finanzausgleichsumlage leisten. Dies wirkt sich 
auf das ordentliche Ergebnis 2024 aus.  
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2.  Überblick 

2.1 Das Haushaltsjahr 2023 

Der Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Karlsbad weist als Gesamtbetrag der ordentli-
chen Erträge 48.431.310 € und als Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen  
50.912.675 € auf. Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen übersteigt damit 
die ordentlichen Erträge um 2.481.365 € (Vorjahr: 6.579.272 €).  
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Bei der Einnahmeseite überwiegen die Steuern und Abgaben mit 52,2% stark, im Ver-
gleich zu den vorhergegangen Haushalt ist diese Position weiter gestiegen. Die zweiten 
größten Positionen sind jedoch die Zuwendungen und Zuweisungen. Die öffentlich-
rechtlichen Entgelte stellen einen deutlich höheren Anteil als die privatrechtlichen Ent-
gelte. 

Bei der Aufwandseite machen die Transferaufwendungen mit 47,5% den größten Block 
aus. Gefolgt werden sie von den Sach- und Dienstleistungen mit 21,3%, sowie den Per-
sonalaufwendungen mit 16,8%. Der KVBW hat den Tarifabschluss 01.09.2020 – 
31.12.2022 erfasst und in den Personalkosten hinterlegt. Zum 01.09.2020 wurde die 
Erhöhung ausgesetzt, zum 01.04.2021 erfolgt eine Erhöhung um 1,4% (mind. 50€), 
zum 01.04.2022 folgt eine weitere Erhöhung über 1,8%. Die Personalkosten 2023 und 
2024 wurden auf Basis des bestehenden Personals/Stellen hochgerechnet. Ab  2025 
wurde mit 1,5% Personalkostensteigerung gerechnet.    

Eine Änderung des doppischen Haushaltsplans gegenüber dem kameralistischen 
Haushaltsplan besteht in der Einrechnung von Abschreibungen in das ordentliche Er-
gebnis. Zwar waren mit den kalkulatorischen Kosten auch im kameralistischen Haushalt 
Abschreibungen angegeben, diese flossen aber nicht in den Haushaltsausgleich ein 
und mussten daher noch nicht erwirtschaftet werden. 

Im Haushaltsplan 2021 sind Abschreibungen in Höhe von 4,71 Mio. € für die Gemein-
destraßen, die kommunalen Gebäude, die Fahrzeuge, die Maschinen und die Einrich-
tungsgegenstände veranschlagt. Diesen Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflö-
sung von Sonderposten in Höhe von rd. 1 Mio. € gegenüber. Diese Position wurde aus 
den Zuwendungen, die die Gemeinde erhalten hat und 2023 erhält, gebildet. Damit be-
steht eine Nettobelastung des Haushalts mit Abschreibungen in Höhe von rd. 3,71 Mio. 
€.  

Größere Positionen aus der Haushaltsplanung wurden bereits punktuell in den Ab-
schreibungen berücksichtigt. Dies ist insbesondere im gebührenrelevantem Bereich 
Wasser und Abwasser der Fall. Anlage verursachen ab ihrer Aktivierung d.h. Fertigstel-
lung bzw. Übergabe Abschreibungen. Am deutlichsten wirkt sich 2024/25 die Sanierung 
des Schulzentrums aus. Langfristig gesehen steigen die Abschreibungen im gemeindli-
chen Haushalt. Das bedeutet, dass mehr investiert wird als Werteverzehr an den beste-
henden Anlagegütern stattfindet. 

Die Sach- und Dienstleistungen beinhalten alle bezogenen Leistungen der Gemeinde. 
Hierin enthalten sind auch die großen Positionen Gebäudeunterhalt, Straßenunterhalt, 
Reinigung, Energiebezug und vieles mehr. Aber auch kleine bezogenen Leistungen wie 
Telefonkosten, Porto, Fachliteratur etc. 
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2.2 Das Haushaltsjahr 2024 

Im Haushaltsplan 2024 sind ordentliche Erträge in Höhe von 49.221.566 €  und ordent-
liche Aufwendungen in Höhe von 52.285.344 € veranschlagt. Der Gesamtbetrag der 
ordentlichen Aufwendungen übersteigt damit die ordentlichen Erträge um 3.063.778 €. 
Die einzelnen Aufwands- und Ertragsarten haben folgende prozentuale Anteile:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Vergleich zu den Erträgen 2023 steigt in 2024 die Abhängigkeit von den Steuern. 
Die Erträge aus diesen steigen anteilig von 52,2% auf 54,3%. Dies ist jedoch beides ein 
sehr hoher Wert.  
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Ähnlich bleibt auch die Aufteilung im Aufwandbereich. So steigen die Transferaufwen-
dungen um fast zwei Prozentpunkte. Die Personalkosten bleiben in ihrer Verteilung 
gleich. Die Sach- und Dienstleistungen sinken im Jahresvergleich.  

 

3. Die Grundlagen der Finanzierung der Haushaltsjahre 2023 und 2024 

3.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 
 Produkt 611001 (Teilhaushalt 9) 

Im Produkt 611001 werden die Erträge aus Gemeindesteuern (Gewerbesteuer, Grund-
steuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer) und sonstigen Steuern (Gemeindeanteile 
an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer) sowie aus allgemeinen Zuweisungen (ins-
besondere Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Familienleistungsausgleich) 
und den damit in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Aufwendungen (Gewerbe-
steuerumlage) sowie Aufwendungen für allgemeine Umlagen (Kreisumlage und Finanz-
ausgleichsumlage) abgebildet. 

Als Basis zur Berechnung dienten der Haushaltserlass 2023 vom 6.10.2022, sowie der 
Testbescheid vom 6.10.2022. 

3.1.1. Erträge 

Gegenüber den Ansätzen 2022 ergeben sich folgende wesentliche Veränderungen:  
 

Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024
Differenz 2023
zu 2022

Grundsteuer 2.180.000 €        2.232.000 €        2.232.000 €        52.000 €           

Gewerbesteuer 5.500.000 €        7.500.000 €        8.000.000 €        2.000.000 €      

Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer

10.500.000 €      12.300.000 €      13.200.000 €      1.800.000 €      

Gemeindeanteil an der
Umsatzsteuer

1.370.000 €        2.090.000 €        2.130.000 €        720.000 €         

Familienleistungsausgleich 860.000 €           950.000 €           980.000 €           90.000 €           

Schlüsselzuweisungen 4.980.000 €        6.920.000 €        5.650.000 €        1.940.000 €      

Investitionspauschale 1.300.000 €        1.810.000 €        1.820.000 €        510.000 €         

Summen 26.690.000 €      33.802.000 €      34.012.000 €      7.112.000 €       
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3.1.1.1 Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) 

Die Hebesätze für die Realsteuern sind zum 01.01.2017 folgendermaßen angehoben 
worden:  

Steuerart Hebesatz bis 
2016 

Hebesatz ab 
2017 

Grundsteuer für die land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebe 
(Grundsteuer A)  

300 v.H. 325 v.H. 

 für die Grundstücke 
(Grundsteuer B) 

300 v.H. 325 v.H. 

Gewerbesteuer 330 v.H. 345 v.H. 

 

Die letzte Hebesatzänderung davor fand zum 01.01.2010 statt.  

Das Rechnungsergebnis bei den Grundsteuern B für 2022 beträgt voraussichtlich rund 
2.213.000 €, für Grundsteuer A rd. 31.800€. Für die Grundsteuer A und B wurde für die 
Jahre 2023ff ein Ansatz von 2.232.000 € gebildet.  

Der Gewerbesteueransatz wurde 2020 mit 5.500.000 € unter dem langjährigen Mittel 
kalkuliert, da die Corona Auswirkungen schwer abzuschätzen waren. Für 2022 betrugt 
des Ansatz 5.500.000 € und wird trotz Corona bei weitem übertroffen mit rd. 8.490.000 
€. Das Ergebnis kann sich jedoch noch ändern. Bei den Vorauszahlungen 2022 bis 
2023 der Gewerbesteuer wirkte sich Corona bisher nicht zu extrem aus. Es muss je-
doch befürchtet werden, dass der Ukrainekrieg und die damit steigenden Preise und 
Rohstoffknappheit hier mehr Auswirkungen zeigen wird. Für die Gewerbesteuer wurde 
für die Jahre 2023ff ein Ansatz von 7,5/8,0/8,5/9,0/9,5 Mio. € gebildet.  

 

3.1.1.2 Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer 

2021 konnten rd. 10,9 Mio.€ als Gemeindeanteil an der Einkommensteuer vereinnahmt 
werden. Für 2022 sind 10,5 Mio.€ geplant.  

Nach dem Haushaltserlass 2023 vom 6.10.2022 schätzt das Land den gesamten Ge-
meindeanteil 2023 auf rund 7,83 Mrd. €. Für 2024 wird die Prognose auf 8,254 Mrd. € 
angehoben. Die Schlüsselzahl für Karlsbad wurde zum 01.01.2021 von 0,0016252 (SZ 
2018) auf 0,0015645 (SZ 2021) reduziert, d.h. wir erhalten einen geringeren Anteil aus 
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der Summe. Der gleiche Schlüssel wird beim Familienleistungsausgleich angesetzt. Die 
Ansätze 2023 und 2024 für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 
12,3 Mio. € und 13,2 Mio. € sind auf Grundlage des Haushaltserlasses mit leichten Ab-
schlägen gebildet worden.  

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist mit 2,09 Mio.€ (2023) und 2,13 Mio.€ 
(2024) eingeplant. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer stieg ab 2018, da die Ver-
teilungssumme durch das 5 Mrd.-Euro-Entlastungspaket auf Grund der Verständigung 
zwischen Bund und Ländern vom 16.06.2016 und der Konkretisierung im Gesetzesent-
wurf der Bundesregierung vom 14.09.2016, um 382 Mio.€ erhöht wurde. 

 

3.1.1.3 Schlüsselzuweisungen und  Investitionspauschale 

Die Gemeinde kann 2023 voraussichtlich mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 
4.920.000 € und einer Investitionspauschale im Umfang von 1,81 Mio. € vom Land 
rechnen. Für 2024 verringern sich die Schlüsselzuweisungen voraussichtlich auf 5,65 
Mio. €. Die Investitionspauschale bleibt relativ konstant. Basisjahr ist jeweils das zweit-
vorangegangene Jahr. Aus diesem Grund sinkt die Schlüsselzuweisung auch so dras-
tisch. Die Jahre 2021/2022 waren in Karlsbad durch ein hohes Steueraufkommen ge-
prägt, was sich nun zwei Jahre später durch eine geringere Schlüsselzuweisung und 
höhere Umlagenlast spiegelt.  

Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024
Differenz 2023 
zu 2022

Gewerbesteuerumlage 560.000,00 760.000,00 810.000,00 200.000,00

Finanzausgleichsumlage 6.230.000,00 5.740.000,00 6.160.000,00 -490.000,00

Kreisumlage 8.500.000,00 7.100.000,00 8.100.000,00 -1.400.000,00

Summen 15.290.000,00 13.600.000,00 15.070.000,00 -1.690.000,00  

3.1.2 Aufwendungen 

Im Produkt 611001 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - haben 
sich ins besondere folgende Positionen gegenüber 2022 verändert: 

Bei den Umlagen 2023 gegenüber 2022 sieht man bereits eine leichte Verringerung. 
Dies liegt an dem sehr guten Basisjahr 2019/2020, welches nun 2021/2022 immer noch 
sehr gut, jedoch im Verhältnis etwas schlechter ausfiel. Die Kreisumlage war auch bis-
her höher kalkuliert.   
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Die Ansätze der Gewerbesteuerumlage richten sich nach der prognostizierten Höhe der 
Gewerbesteuererträge für das jeweilige Jahr. Ab 2020 kann mit einer Gewerbesteu-
erumlage in Höhe von 35% geplant werden. 

Die Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2023 werden auf Grundlage des Refe-
renzjahres 2011 berechnet. Der Kreisumlagesatz betrug jahrelang 27,5%. Zum 
01.01.2016 wurde die Kreisumlage jedoch auf 30% erhöht. Im Laufe des Jahres dann 
nochmals auf 31%. 2018 betrug die Kreisumlage 27,5%. Kalkuliert war im letzten Haus-
halt mit 31%.   

Für 2023 wurde nun mit 27,5%, sowie für 2024 und in den Folgejahren mit 30% kalku-
liert. Diese entstammt den Daten aus der Haushaltseinbringung des Landkreises. Ein 
Prozentpunkt beträgt ca. 250T€. Für die Gemeinde Karlsbad ist dies eine schmerzhafte 
Höhe. Jährlich fließen so über 7,1 / 8,1 Mio. € in die Kreisumlage. Im Vergleich zu dem 
Steueraufkommen gesehen entspricht dies der Gewerbesteuer, welche jedoch auch 
nicht voll bei der Kommune verbleibt.  

Für 2024 ist mit weiter steigenden Umlagen zu rechnen. Grund dafür ist auch hier das 
starke Basisjahr 2022. 

3.2 Gebührenhaushalte und Eintrittsgelder 

3.2.1 Abwassergebühren - Produkt 538001 (Teilhaushalt 7) 

Die Abwassergebühren haben sich wie folgt entwickelt: 

Jahr 2015/2016 2017/2018 2019/2020 2021/2022 2023/2024 

Schmutzwasser 1,56 €/m³ 1,91 €/m³ 1,91 €/m³ 1,65 €/m³ 1,80 €/m³ 

Niederschlagswasser 0,53 m² 0,55 m² 0,55 m² 0,54 m² 0,56 m² 

 

Für die Jahre 2023/2024 betragen die Bemessungsgrundlagen bei der Schmutzwas-
sergebühr 798.000 m³ und bei der Niederschlagswassergebühr 1.160.00 qm. 
 
Der kalkulatorische Mischzinssatz wurde bei 3% belassen. Die Kosten für die Straßen-
entwässerung bleiben bei der Berechnung des gebühren-relevanten Aufkommens un-
berücksichtigt. 
 
Die Gebühren für das Schmutz- und Niederschlagswasser 2023/2024 wurden aktuell 
mit dem Büro Heyder&Partner neu kalkuliert und am 23.11.2022 durch den Gemeinde-
rat beschlossen. Auch erfolgt eine Nachkalkulation des Jahres 2021.  
Die Aufwandspositionen sind voll im Produktbereich Abwasser eingepflegt. Verände-
rungen ergaben sich durch die Kalkulation auch in den Erträge aus Gebührenaufkom-
men. 
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Aufgrund dieser Planungen müssen die Gebühren wie folgt verändert werden: 
Schmutzwassergebühr 2023 + 2024:  1,65 €/m³ (+0,15€ zu 2021/2022) 
Niederschlagswassergebühr 2023 + 2024: 0,54 €/m² (+0,02 € zu 2021/2022) 
 
 

3.2.2 Wassergebühren - Produkt 533001 (Teilhaushalt 7) 

Jahr 2015/2016 2017/2018 2019/2020 2021/2022 2023/2024 

Frischwasser 2,38 m² 2,35 m² 2,21 m² 2,05 m² 2,18 m² 

 

Für die Jahre 2023/2024 betragen die Bemessungsgrundlagen beim Frischwasser 
840.000 m³. Aufgrund dieser Planungen muss die Gebühr wie folgt verändert werden: 
Frischwassergebühr 2023 + 2024:  2,18 €/m³ (+0,13 € zu 2021/2022) 
 
Der kalkulatorische Mischzinssatz wurde bei 3% belassen. 
 
Die Gebühren für das Frischwasser 2023/2024 wurden aktuell mit dem Büro Hey-
der&Partner neu kalkuliert und am 23.11.2022 durch den Gemeinderat beschlossen. 
Die Aufwandspositionen sind voll im Produktbereich Wasser eingepflegt. Veränderun-
gen ergaben sich durch die Kalkulation auch in den Erträge aus Gebührenaufkommen. 
 

3.2.3 Bestattungsgebühren – Produktgruppe 5530 (Teilhaushalt 8) 

Am 21.10.2020 beschloss der Gemeinderat die Gebührenkalkulation Bestattungswesen 
2021-2025, sowie die Neufassung der Friedhofssatzung. In der Sitzung am 01.06.2022 
erfolgten kleinere Klarstellungen/Korrekturen zur Kalkulation.   
 
Für diese Kalkulation wurden als ansatzfähigen Kosten die Planzahlen 2021-2025 des 
Teilergebnishaushaltes 5530 (Bestattungswesen), die geplanten Investitionen für die 
Jahre 2021-2025 und die Planzahlen der Gebäudekostenstellen für die Jahre 2021-
2025 verwendet. Der kalkulatorische Zinssatz beträgt seit 2017 3,0 %. 
Als größte geplante Investition ist die Trauerhalle Langensteinbach mit 1,7 Mio. € für 
2021 ff. in die Kalkulation mit eingeflossen. 
 
Eine Bestattungsgebührenrechnung setzt sich aus 3 Komponenten zusammen. Dem 
Erwerb der Grabnutzungsrechte, die eigentlichen Bestattungsgebühren und die Trauer-
halle mit ggf. Kühlzelle. Bei der aktuellen Kalkulation ergab sich eine Verschiebung der 
Kosten von den Grabnutzungsrechten zu den Bestattungsgebühren. Dies resultiert aus 
der genauen Kostenermittlung, welche in der Kalkulation ersichtlich ist. Der gestiegene 
Kostendeckungsgrad resultiert aus dem reduzierten kalkulatorischen Zins, den zurück-



PP 
 

haltenden Investitionen im Bestattungsbereich, sowie einer gemäßigten Gebührenerhö-
hung. 
 
Die Gebührenkalkulation wurde mit Hilfe des Büros Heyder&Partner durchgeführt. Am 
21.10.2020 wurde sie nach ausführlicher Diskussion mit einem Kostendeckungsgrad 
von 80 % (auf volle 10 € gerundet) beschlossen. Eine Gebühr über der Gebührenober-
grenze hinaus ist nicht zulässig. Lediglich für Nr. 1.1 Benutzungsgebühr Trauerhalle 
schlug die Verwaltung abweichend eine reduzierte Gebühr in Höhe von 500,00 € vor.  
 
Der Haushaltsansatz für Friedhofsgebühren wurde entsprechend der Beschlussfassung  
erhöht auf 505.000 € Dem gegenüber stehen Sach- und Dienstleistungen über 165.000 
€ und Abschreibungen über rd. 110.000 €. An Personalaufwendung werden ca. 44.000 
€ p.a. direkt zugeordnet. Der größte Block sind jedoch die internen Verrechnungen, 
welche mit rd. 243.000 € zu Buche schlagen.  

Wie bereits oben dargestellt ist das größte Projekt der Neubau der Aussegnungshalle 
Langensteinbach. Dieses befindet sich gerade im Abschluss. Es sind jedoch noch wei-
tere Projekte in der Umsetzung:  

Inv.-Nr. Bezeichnung 

2023 
Auszah-
lungen 
in € 

2023 
Einzah-
lungen 
in € 

2024 
Auszah-
lungen 
in € 

2024 
Einzah-
lungen 
in € 

IGU0-30001 
Friedhofskonzeption    
Gesamtgemeinde 30.000  30.000  

IGU1-30011 
Friedhofskonzeption La & 
Umsetzung 20.000  100.000  

IGU3-30005 
Friedhofskonzeption Sp & 
Umsetzung   30.000  

IGU5-30006 
Friedhofskonzeption Au & 
Umsetzung 130.000    

 

Neben diesen Großplanungen sind auch die Anlagen von diversen Urnengräbern, Wie-
sengräbern und Doppelgräbern geplant.  

 

3.2.4 Eintrittsgelder des Freibades – Produkt 424001 (Teilhaushalt 6) 

Seit der Freibadsaison 2010 wurde die Kooperation, die schon seit 2005 mit dem Frei-
bad Remchingen besteht, auf das Freibad Waldbronn ausgedehnt. Auf Grund unter-
schiedlicher Preisgestaltung musste die Gemeinde Waldbronn zur Saison 2018 wieder 
aus der Kooperation ausscheiden. Zur Saison 2020 sollte nun die 3er-Kombination wie-
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deraufleben, jedoch hat auch hier Corona alles durcheinandergebracht. Die 3er-
Kooperation startet zur Saison 2022 wieder zusammen. 

Im November 2019 hat der Gemeinderat zuletzt die Preise für das Karlsbader Freibad 
angepasst. Das Jahr 2022 war nach zwei schwierigen, durch Corona geprägten, Jahren 
wieder deutlich erfolgreicher. Was sich jedoch bemerkbar macht sind sowohl die stei-
genden Sach- wie auch Personalkosten. Daher müssen auch die Eintrittspreise zumin-
dest etwas angepasst werden.  
Bei einer Diskussion innerhalb der Freibadkooperation mit Remchingen und Waldbronn 
wurde eine Anpassung der Preise von den Saisonkarten in Höhe von ca. 5 % vorge-
schlagen. Der Gemeinderat Remchingen hat bereits am 23.11.2022 diese Erhöhung 
beschlossen. Bei der Gemeinde Karlsbad soll dies nun 6.12.2022 beschlossen werden, 
damit der Vorverkauf noch im Dezember starten kann.  + 
 
 
Saisonkarte Vorverkauf (bis 30.04.2023) bisher neu 
Ermäßigte (Kinder / Jugendliche bis 25 Jahre) 44,00 € 47,00 € 
Erwachsene ab 26 Jahre 83,00 € 88,00 € 
Familien (1 Erw., 1 Kind) 94,00 € 99,00 € 
Familien (1 Erw., 2 oder mehr Kinder) 104,00 € 109,00 € 
Familien (2 Erw., mit oder ohne Kind/-er) 121,00 € 127,00 € 
Saisonkarte (ab 01.05.2023) bisher neu 
Ermäßigte (Kinder / Jugendliche bis 25 Jahre) 49,00 € 52,00 € 
Erwachsene ab 26 Jahre 92,00 € 97,00 € 
Familien (1 Erw., 1 Kind) 105,00 € 111,00 € 
Familien (1 Erw., 2 oder mehr Kinder) 115,00 € 121,00 € 
Familien (2 Erw., mit oder ohne Kind/-er) 135,00 € 142,00 € 
   
  

Die Einzeleintritte bleiben unverändert bei 4,30€ für Erwachsene und 2,20€ für Ermä-
ßigte. Hier gibt es keine Abstimmung unter den Kooperationspartnern, die Einzelein-
trittspreise waren in der Vergangenheit schon teilweise unterschiedlich.  
 
Das Freibad Karlsbad hat ein besonders attraktives Außengelände und auch die Edel-
stahlbecken sind in einem sehr guten Zustand. Im Jahr 2016 waren 50.000 € zur Sanie-
rung des Umkleidebereichs in den Haushalt eingestellt. Es wurde jedoch offensichtlich, 
dass diese bei weitem nicht ausreichen. Auch würde so das Bad immer noch in seiner 
Struktur z.B. innenliegende Duschen die gleichen Mängel ausweisen. Aus diesem 
Grund wurde ein Freibadplaner mit der Überplanung des Innenbereichs beauftragt. So 
soll das technisch gut aufgestellte Freibad auch optisch auf den aktuellen Stand ge-
bracht werden.  
Am 26.04.2017 wurde im Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt von Architekt Gruh-
ner eine Sanierungsstudie vorgestellt. Mittelfristig soll hiernach eine Neukonzipierung 
der Gebäudestruktur im Freibad Karlsbad ins Auge gefasst werden. Hierbei sind nun in 
der Investition IBA1-30028 Umbau/Neubau Freibadgebäude 100.000€ zur Planung in 
2024 und 900.000 €, sowie 400.000€ zur Umsetzung in den Folgejahren angesetzt. 
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4. Personalkosten 

Im Haushaltsplan 2022 waren Personalaufwendungen in Höhe von 7.773.974 € inkl. 
Versorgungsaufwendungen veranschlagt (Zeile 12 Gesamtergebnishaushalt). 

Die Personalaufwendungen inkl. Versorgungsaufwendungen sind 2023 mit 8.542.332 € 
und 2024 mit 8.727.874 € veranschlagt. Die Einzahlung in die Versorgungskasse der 
aktiven Mitarbeiter wird in den Personalkosten veranschlagt.  

Der KVBW hat den Tarifabschluss 01.09.2020 – 31.12.2022 erfasst und in den Perso-
nalkosten hinterlegt. Zum 01.09.2020 wurde die Erhöhung ausgesetzt, zum 01.04.2021 
erfolgt eine Erhöhung um 1,4% (mind. 50€), zum 01.04.2022 folgt eine weitere Erhö-
hung über 1,8%. Die Personalkosten 2023 und 2024 wurden auf Basis des bestehen-
den Personals/Stellen hochgerechnet. Ab 2025 wurde mit 1,5% Personalkostensteige-
rung gerechnet.    

Der Stellenplan umfasst 12,62 Stellen der Beamten (HH21/22: 13,05), sowie 132,87 
Stellen der Beschäftigten (HH21/22: 124,09). Darin umfasst sind neue Stellen wie die 
Ausweitung der Schulsozialarbeit, zusätzliche Stelle IUK, Stelle Hausmeister Langen-
steinbach & Aussegnungshallen, zusätzlicher Forstarbeiter und Gärtner, sowie eine 
Aufstockung im Sekretariat des Bürgermeisters. In der Haushaltsklausur wurde zusätz-
lich die Stelle eines Energiemanagers aufgenommen. 

 

5. Die Maßnahmen der Haushaltsjahre 2021 und 2022 

5.1 Brandschutz – Produkt 126099 (Teilhaushalt 2) 

5.1.1 Beschaffung Geräte (IOA0-80002) 

In 2023 ist die mehrmals verschobene Einführung des landesweiten Digitalfunks mit 
50.000 € eingeplant. Diese Maßnahme ist zunächst verschoben worden. Hinzu kom-
men 19.000 € für die Beschaffung von Atemschutzgeräten, 8.000 € für Ersatzbeschaf-
fungen FeuerwehrTüV, 4.000 € für einen Hebekissensatz, 4.000 € für den Ersatz eines 
Rollcontainers, sowie 8.000 € für einen Rollwagen Vegetationsbrand. In 2024 sind auch 
erhöht 42.000 € angesetzt.  

Die regulären Mittel in Höhe von 28.000 € decken kleinere Neuanschaffungen ab. 

5.1.2 Fahrzeugausstattung (IOA0-70001) 

Die Planung der Fahrzeugausstattung erfolgt auf Grundlage des Beschlusses des Feu-
erwehrausschusses vom Februar 2011 in Kombination mit der Feuerwehrkonzeption.  

Es sind folgende Ersatzbeschaffungen vorgesehen: 
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zubuchen, wenn die nicht durch Liquidität gedeckt sind. Zum Zeitpunkt der Erstellung 
des Jahresabschlusses für das Jahr 2022 befand sich die Gemeindeprüfungsanstalt 
Baden-Württemberg (GPA) im Hause zur Prüfung der Jahr 2015 bis 2020. Von der GPA 
wurde empfohlen von der Möglichkeit des § 23 Satz 4 GemHVO zukünftig keinen Ge-
brauch mehr zu machen und etwaige überschüssige ordentlichen und außerordentli-
chen Ergebnisse wieder den Rücklagen zuzuführen. 

 

8. Entwicklung der Liquidität und der Schulden 

8.1 Liquidität 

Seit Mitte 2011 besteht kein Kassenkreditbedarf mehr bei der Gemeinde. Zum Stand 
17.11.2022 besteht eine Liquidität von 10.280.119,37 €. Geldanlagen bestehen keine 
mehr. Es liegen 250.000€ ohne Verwahrgebühr auf einem Kündigungsgeldkonto und 
250.000€ ebenfalls ohne Verwahrgebühr auf einem Tagesgeldkonto. Die weiteren liqui-
den Mittel liegen auf den gemeindlichen Konten. 

Diese sehr gute Liquiditätslage resultiert aus der ebenfalls guten Ertragslage der letzten 
Jahre. Auch wurden im Aufwandsbereich Mittel eingespart und es wurden einige Inves-
titionen verschoben und noch nicht ausgeführt, was den Geldmittelabfluss gedämpft 
hat. 

Trotz der guten Liquiditätslage müssen auf Grund der hohen Ausgaben und Investitio-
nen innerhalb des Haushaltsplanes und des Finanzplanungszeitraumes Kredite einge-
plant werden. Um eventuelle, kurzfristige Finanzbedarfsspitzen abfangen zu können, 
wurde ein Kassenkreditrahmen von 5 Mio. € p.a. in die Haushaltssatzung mit aufge-
nommen. Dieser wurde zum vorangegangenen Haushalt erhöht, befindet sich jedoch 
immer noch unterhalb der Genehmigungspflicht durch die Rechtsaufsichtsbehörde.  

Nach §22 (2) GemHVO soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kas-
senkreditmittel in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszah-
lungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haus-
haltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Die Mindestliquidität nach §22 GemHVO be-
trägt für die Jahre 2023-2027: 

2022 2023 2024 2025 2026 2027
737.448,98 €      781.036,13 €      847.087,59 €      911.297,19 €      938.363,31 €      948.206,22 €       

Diese Soll-Vorschrift wird, durch Kreditaufnahme, in allen Planjahren erfüllt.  

 

8.2 Verschuldung 

Die Auszahlungen für Investitionen (Zeile 30 Finanzhaushalt) bewegen sich zwischen 
29.463.100 € und 5.784.000 €. Insgesamt fließen hieraus rd. 90 Mio. € ab. Dies ist nicht 
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mehr nur durch eigene Investitionsmittel abzubilden. Investive Einzahlungen aus Förde-
rungen und Vermögensabgang stehen in enormer Höhe von 55 Mio. € gegenüber.  

In der Haushaltssatzung 2021/2022 waren 13,5 Mio. € Kreditaufnahme vorgesehen. 
Nun kamen weitere große Investitionen neu hinzu. Der Haushalt sollte dadurch, dass 
nicht dringend notwendige Investitionen verschoben werden entlastet werden.   

Insgesamt müssten nun 20 Mio. € über den 5 Jahres Zeitraum aufgenommen werden. 
Eine Entschuldung kann nicht mehr erreicht werden. Der hohe Kreditbedarf resultiert 
hauptsächlich aus den Investitionen, welche in einem sehr hohen Umfang geplant sind. 

Die prognostizierte Entwicklung der Verschuldung veranschaulicht nachfolgende Über-
sicht. Der Landesschnitt bei Gemeinden inkl. Eigenbetrieb betrug zum 31.12.2021 
1.355 €/EW (Quelle: https://www.statistik-bw.de). Bei einer Verschuldung der Gemein-
den und ihrer Eigenbetriebe von fast 15,1 Milliarden Euro beträgt die durchschnittliche 
Pro-Kopf-Verschuldung 1.355 Euro. Die Stadtkreise weisen dabei mit 2.088 Euro je 
Einwohnerin und Einwohner eine höhere Pro-Kopf-Verschuldung auf als die kreisange-
hörigen Gemeinden mit 1.187 Euro je Einwohnerin und Einwohner. Bei Letzteren zeigt 
sich zudem, dass die Pro-Kopf-Verschuldung mit zunehmender Einwohnerzahl in der 
Tendenz zunimmt, die Spannweite innerhalb einer Gemeindegrößenklasse jedoch sehr 
groß sein kann. In Baden-Württemberg haben 291 Gemeinden eine höhere Pro-Kopf-
Schuldenlast zu tragen als im Landesschnitt. Darunter sind 123 Gemeinden sogar mit 
mehr als 2.000 Euro je Einwohnerin und Einwohner verschuldet, unter ihnen auch zahl-
reiche Kurorte bzw. Fremdenverkehrsgemeinden. 

Selbst wenn eine Kreditaufnahme in dieser Höhe realisiert würde, betrüge die Ver-
schuldung je Einwohner zum 01.01.2027 max. 1.310€ und somit immer noch unter dem 
Landesschnitt.   

Entwicklung der Schulden der Gemeinde in € 

Jahr 

Stand 
Jahres-
anfang Tilgung 

Kreditauf-
nahme 

Stand Jah-
resende 

Ein-
wohner 

Schulden 
je Ein-

wohner 
am Jah-

res-anfang 
2021 4.029.833 233.000   3.796.833 15.960 252 
2022 3.796.833 233.000   3.563.833 16.141 235 
2023 3.563.833 239.667 1.000.000 4.324.166 16.200 220 
2024 4.324.166 353.000 4.000.000 7.971.166 16.250 266 
2025 7.971.166 593.000 8.000.000 15.378.166 16.300 489 
2026 15.378.166 893.000 7.000.000 21.485.166 16.350 941 
2027 21.485.166 1.033.000 0 20.452.166 16.400 1.310 

Ohne Umschuldungen; Einwohnerzahlen ab 2023 geschätzt. 
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8.3 Zinsbelastung 

Die Zinsbelastung steigt durch die Aufnahme der Kredite in Kombination mit steigenden 
Zinsen auf dem Kapitalmarkt. Betrug die Zinsbelastung in 2022 noch 124.833 € so 
steigt sie bis 2027 auf 557.967.000 €. Dabei sind Zinsen über 25 Jahre berechnet.  Die-
se Zinsen fließen wiederum in den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt. 

 

9. Finanzplanung 2022 bis 2027 

Die Gemeinden haben ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu 
Grunde zu legen. Aufgrund des Doppelhaushalts wird die Finanzplanung auf ein sechs-
tes Jahr, das Jahr 2027, ausgedehnt.  

Die mittelfristige Finanzplanung basiert auf den Orientierungsdaten des Innenministeri-
ums und des Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im 
Jahr 2023 (Haushaltserlass 2023). Die Indexzahlen dienten dabei zur weiteren Orientie-
rung. Das Jahr 2027 wurde hierbei voll geschätzt. 

Die Gewerbesteuerumlage wurde auf Grundlage der prognostizierten Erträge aus der 
Gewerbesteuer und den Orientierungsdaten angesetzt. Die übrigen Umlagen wurden 
entsprechend der erwarteten Entwicklung der Bemessungsgrundlagen (Steuerkraft-
summe) gebildet. 

Wie sich die konjunkturelle Entwicklung in den nächsten Jahren verhält, kann nur sehr 
schwer eingeschätzt werden. Daher sind die Prognosen der Finanzplanung mit Unsi-
cherheiten behaftet.                                                                                                                                                                          
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Folgende Fehlbeträge / Überschüsse enthält die Finanzplanung im Ergebnishaushalt 
(Zeile 20, veranschlagtes ordentliches Ergebnis): 

 
 
Fehlbetrag 2025: 2.248.792 € 
Fehlbetrag 2026: 1.569.328 € 
Fehlbetrag 2027: 908.314 € 

 

Das Jahr 2022 liegt gut im Plan. Voraussichtlich wird das Ergebnis deutlich besser aus-
fallen. 

Der Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf in Zeile 17 des Finanzhaushaltes ist ver-
gleichbar mit dem Saldo der Einnahmen und Ausgaben des kameralen Verwaltungs-
haushaltes (Zuführungsrate). An dieser Zahl kann man auch noch heute erkennen wel-
che liquiden Mittel der Ergebnishaushalt für Investitionen zur Verfügung stellt. In den 
Finanzplanungsjahren werden aus laufender Verwaltungstätigkeit folgende Überschüs-
se/Bedarf erzielt: 

Überschuss 2025: 1.870.336 € 
Überschuss 2026: 2.728.323 € 
Überschuss 2027: 3.468.794 € 
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10. Haushaltskonsolidierung 

Es war in den Jahren von 2010 bis 2022 möglich eine Rücklage zu bilden. Die Planung 
2023/2024 stellt sich nun ähnlich wie die vorangegangen Planung 2021/2022 dar. Die 
Erwirtschaftung der Abschreibungen kann in den Jahren insgesamt dargestellt werden. 
Die Haushaltsjahre müssen über die ordentliche Rücklage ausgeglichen werden.  

Es sind zwei Sperrvermerke im Haushaltsplan enthalten. Zum einen 40.000 € Zuschuss 
an die Traube in 2023, der bei Abschluss eines Erbpachtvertrages aufgehoben werden 
kann. Und ebenfalls bei Abschluss eines Erbpachtvertrages der Sperrvermerk 90.000€ 
in 2024 für die Sanierung der Toilettenanlage in der Sommerfesthalle vor Übergabe an 
die Vereine.  

Bedingt durch die Corona-Epidemie und den Ukraine-Konflikt mit den daraus resultie-
renden Materialmangel, Preissteigerungen, etc. sind insbesondere in den Jahren 2023 
und 2024 mit ungewissen Steuereinnahmen und das bei hohen Umlagenlasten und ge-
ringen Zuweisungen zu rechnen. Der Haushalt wird mehr beansprucht, jedoch nicht 
überlastet werden. 

Es bedarf keiner Haushaltskonsolidierung. Es soll versucht werden, trotz gesamtwirt-
schaftlicher Kostensteigerungen diese nicht komplett in den Haushalt zu übernehmen. 
Insbesondere bei Fällen, bei denen sich die Gemeinde Karlsbad längerfristig finanziell 
bindet muss überprüft werden, ob die günstigste Alternative gewählt ist. Das Investiti-
onsprogramm und die parallele Durchführung großer Projekte ist stets kritisch zu prü-
fen. Zunehmend schwieriger wird die Umsetzung der vielzähligen geplanten Maßnah-
men unabhängig ob im Unterhalts- oder investiven Bereich. Mangelnde Mitarbeiterka-
pazitäten, fehlende Handwerker und nicht lieferbares Material erschweren die Umset-
zung jeglicher Projekte. 
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Budgetierungsregeln 

 

 
Zum Vollzug des Haushaltsplanes 2023/2024 wird zur Deckungsfähigkeit von Erträ-
gen und Aufwendung sowie Einzahlungen und Auszahlungen Folgendes festgelegt: 
 
Die nachfolgenden Regelungen ergänzen und konkretisieren die rechtlichen Rah-
menbedingungen zur Budgetierung, insbesondere §§ 4, 18 bis 21 GemHVO sowie 
die Hauptsatzung der Gemeinde Karlsbad. 
Die allgemeinen Budgetierungsregeln gelten für alle Budgets, es sei denn, in den 
besonderen Budgetierungsregeln sind Ausnahmen geregelt. 
 
Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen entste-
hen, sobald das maßgebliche Budget bzw. die der Investitionsmaßnahme zugeord-
neten Auszahlungsmittel überschritten werden. Die Genehmigung ist je nach Höhe 
des Einzelfalls erforderlich. 
 
 
1. Ergebnishaushalt 
 
Allgemeine Bewirtschaftungsregeln: 
 

 Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen. 
 Mehrerträge erhöhen grundsätzlich nicht die Ermächtigung für Aufwendungen. 

Die Erträge werden daher nicht den Budgets zugeordnet, es sei denn, nach-
folgend sind Ausnahmen geregelt. Die Mittelprüfung erfolgt grundsätzlich auf 
der Aufwandsseite. Ist jedoch eine Deckungsfähigkeit zwischen Aufwendun-
gen und Erträgen vorgesehen, erfolgt die Prüfung  durch Abgleich der geplan-
ten Differenz zwischen Aufwand und Ertrag und der tatsächlichen Differenz.  

 Ersätze aus Versicherungen (Sachkonto 3461300) werden den Budgets zu-
geordnet und erhöhen deren Ermächtigung Aufwendungen zu tätigen. 

 Spenden werden den Budgets zugeordnet und erhöhen deren Ermächtigung 
Aufwendungen zu tätigen. 

 
1.1 Produktbereichsbudgets 
 
Die Budgetierung findet grundsätzlich auf Ebene der Produktbereiche statt – es sei 
denn, nachfolgend sind Ausnahmen geregelt. 
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1.1.1 Forstwirtschaft – Produktbereich 55 
 
Besondere Bewirtschaftungsregeln: 
 

 Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen, Mindererträge vermindern 
die Aufwendungsansätze. 

 Einseitige Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 
ist zugunsten des Finanzhaushalts Finanzplan Nr. 26 („bewegliches Sachver-
mögen“) gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zugelassen. 

 
1.2 Personalbudget 
 
Das Personalbudget enthält die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die in Nr. 
11 und 12 des Ergebnisplans eingestellt sind.  
 
1.3 Abschreibungsbudget 
 
Für die planmäßigen Abschreibungen (Ergebnisplan Nr. 14) wird ein Abschreibungs-
budget gebildet. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind dem Budget 
zugeordnet. 
 
Besondere Bewirtschaftungsregeln: 
 
Mehrerträge bei der Auflösung von Sonderposten ermächtigt zu Mehraufwendungen 
bei den Abschreibungen.  
  
 
1.4 Produktbudgets 
 
Bei den Produktbudgets erfolgt die Budgetierung auf Ebene des Produktes. 
 
1.4.1 Gesamtpersonalratsbudget - Produkt 111403 
 
 
1.4.2 Verfügungsmittel – Produkt 111001 
 
 
1.4.3 Jugendhaus – Produkt 362004 
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1.5 Produktgruppenbudgets 
 
In den nachfolgend geregelten Fällen erfolgt die Budgetierung auf Ebene der Pro-
duktgruppen: 
 
- Produktgruppe 1125:   Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Technischer 
    Dienst) 
- Produktgruppe 1133:   Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung 
- Produktgruppe 1224:    kommunales Grundbuchwesen 
- Produktgruppe 1260:  Brandschutz und  
- Produktgruppe 1280:  Katastrophenschutz 
- Produktgruppe 2710:    Volkshochschule 
- Produktgruppe 2720:  Bücherei 
- Produktgruppe 5530:  Friedhofs- und Bestattungswesen 
- Produktgruppe 5710:  Wirtschaftsförderung 
 
 
1.5.1  Produktgruppen 2710 Volkshochschule und 2720 Bücherei 
 
Besondere Bewirtschaftungsregeln: 
 

 Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen, Mindererträge vermindern 
die Aufwendungsansätze. 

 Einseitige Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 
ist zugunsten des Finanzhaushalts Finanzplan Nr. 26 („bewegliches Sachver-
mögen“) gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zugelassen. 

 Die Mittel der VHS sind übertragbar. Dies gilt für positive wie auch für negative 
Beträge. Der positive Übertrag erfolgt lediglich bis zu 50% des Abmangelbe-
trags. 

 
1.5.2 Produktgruppen 1260 Brandschutz und 1280 Katastrophenschutz 
 
Besondere Bewirtschaftungsregeln: 
 

 Zusammenfassung beider Produktgruppen zu einem Budget. 
 Einseitige Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 

ist zugunsten des Finanzhaushalts Finanzplan Nr. 26 („bewegliches Sachver-
mögen“) gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zugelassen. 
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1.5.3  Produktgruppen 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 
 
Besondere Bewirtschaftungsregeln: 
 

 Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen, Mindererträge vermindern 
die Aufwendungsansätze. 

 Einseitige Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 
ist zugunsten des Finanzhaushalts (Finanzplan Nr. 26 – bewegliches Sach-
vermögen) gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zugelassen. 
 

 
1.6 Kostenstellenbudgets 
 
Allgemeine Bewirtschaftungsregeln: 
 

 Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen. 
 Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen, Mindererträge vermindern die 

Aufwendungsansätze. 
 

1.6.1 Schulbudgets 
 
Für jede Schule wird auf Kostenstellenebene ein Schulbudget eingerichtet. Hierbei 
handelt es sich um die Kostenstelle mit Endung „10“, die auch mit Budget benannt 
ist. Das Schulbudget steht direkt den Schulen zur Verfügung. Das Schulbudget ist 
übertragbar. Dies gilt für positive wie auch für negative Beträge. Das allgemeine 
Schulbudget, verwaltet durch das Hauptamt, ist nicht übertragbar jedoch gilt hierfür 
wie für das Schulbudget die 
 
Besondere Bewirtschaftungsregeln: 
 

 Einseitige Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 
ist zugunsten des Finanzhaushalts (Finanzplan Nr. 26 – bewegliches Sach-
vermögen) gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zugelassen. 

 
1.6.2  Weitere Budgets im Bereich der Schulen 
 
Weitere Budgets sind für die Schulen im allgemeinen Bereich und im außerordentli-
chen Bereich auf Kostenstellenebene eingerichtet. Diese sind nicht mit dem Schul-
budget deckungsfähig. Berechtigen jedoch ebenfalls zur einseitige Deckungsfähig-
keit zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaus-halt ist zugunsten des Finanzhaus-
halts. 
 
 
 
 



  

 -VVV- 
 

1.6.3 Schulmöbelbudget 
 
Besondere Bewirtschaftungsregeln: 
 

 Das Schulmöbelbudget ist in der Kostenstelle 2950000000 in Kombination mit 
dem Kostenträger der jeweiligen Schule enthalten. 

 
 Einseitige Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 

ist zugunsten des Finanzhaushalts (Finanzplan Nr. 26 – bewegliches Sach-
vermögen) gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zugelassen. 
 

 Das Budget ist übertragbar. Dies gilt für positive wie auch für negative Beträge 
 

1.6.4          Mensen 
 
Für die Mensen werden Kostenstellenbudgets eingerichtet. 
 
1.6.5 Budgets Ortsvorsteher 
 
Für jeden Ortsvorsteher wird jeweils für die Kostenstelle Repräsentationsaufgaben 
und Dorffest ein Kostenstellenbudget eingerichtet. Die Budgets der Ortsvorsteher 
sind übertragbar. Dies gilt für positive wie auch für negative Beträge. 
 
1.6.6 Budget „Ferienspass“ 
 
Für die Kostenstelle „Ferienspass“ wird ein Kostenstellenbudget eingerichtet. Das 
Budget ist übertragbar. Dies gilt für positive wie auch für negative Beträge. 
 
1.6.7 Budget „Agenda-Arbeit“ 
 
Für die Kostenstelle „Agenda-Arbeit“ wird ein Kostenstellenbudget eingerichtet. 
 
1.7 Sonderbudget Förderprogramm Innenentwicklung 
 
Erträge aus Grundstücksverkaufen (Aufschlag 10€/m²) decken das Aufwandsbudget. 
Das Budget ist übertragbar. 
 
 
1.8 Sonderbudget Sanierungsbiet Langensteinbach 
 
Einseitige Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt ist zu-
gunsten des Finanzhaushalts gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zugelassen. 
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1.9 Umlegung 
Umlegungen werden auf dem Kostenträger 511108 veranschlagt. Die Mehrerträge 
im Umlegungsverfahren berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen im Um-
legungsverfahren 
 
 
1.9 Sonderergebnisbudget 
 
Für die außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen (Zeilen 22 
und 23 des Ergebnisplans) wird ein Sonderergebnisbudget gebildet.  
 
Besondere Bewirtschaftungsregeln: 
 

 Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. 
 
1.10            Interne Leistungsverrechnung 
 
Für die internen Leistungsverrechnungen sind Budgets je Teilhaushalt angelegt, die 
alle gegenseitig deckungsfähig sind. 
 
Besondere Bewirtschaftungsregeln: 
 

 Mehrerträge für interne Leistungen berechtigen zu entsprechenden Mehrauf-
wendungen.  

 
1.11           Verwaltungskostenbeiträge 
 
Für die Verrechnung von Verwaltungskostenbeiträgen sind Budgets je Teilhaushalt 
angelegt, die alle gegenseitig deckungsfähig sind. 
 
Besondere Bewirtschaftungsregeln: 
 

 Mehrerträge für interne Leistungen berechtigen zu entsprechenden Mehrauf-
wendungen.  
 

 
2. Finanzhaushalt (Investitionen) 
 
Die Investitionsmaßnahmen werden einzeln mit einer Investitionsnummer versehen 
und im Teilfinanzplan mit den dazugehörigen Einzahlungen und Auszahlungen ab-
gebildet. Die Mittelprüfung erfolgt grundsätzlich investitionsgenau. 
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Allgemeine Bewirtschaftungsregeln: 
 

 Die Einzahlungen werden den Investitionen zugeordnet. Mehreinzahlungen 
erhöhen grundsätzlich nicht die Ermächtigung für Auszahlungen. Ausnahme: 
Rechtliche Verpflichtung oder Haushaltsvermerk (analog § 19 I GemHVO). 

 
2.1 Kombinierte Kanal-, Wasser- und Straßenbaumaßnahmen 

 
Besondere Bewirtschaftungsregeln: 
 

 Tiefbaumaßnahmen, die sich sowohl auf den Bereich Kanal und/oder Wasser 
als auch auf Straßenbaumaßnahmen beziehen, sind maßnahmenbezogen 
gegenseitig deckungsfähig.  
 

2.2 Sanierung Schulzentrum 
Die Investitionen IBA1-20021 Gymnasium, IBA1-30022 Realschule und IBA1-30023 
Gemeinschaftsschule, sowie IHA1-80021 Gymnasium, IHA1-80022 Realschule und 
IHA1-80023 Gemeinschaftsschule sind gegenseitig deckungsfähig.   
 
2.3 Digitalisierung Schulen 
Die Investitionen IHA0-10001 Grundschulen, IHA1-10004 Gymnasium, IHA1-10003 
Realschule, IHA1-10002 Gemeinschaftsschule und IHA2-10005 sind gegenseitig de-
ckungsfähig.    

 
 
3. Budgetverantwortung 
 
Für die Einhaltung der Budgets tragen der Bürgermeister sowie die Amtsleiter bezo-
gen auf ihre Teilhaushalte die Budgetverantwortung. 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	4 Mitglieder GR_2.pdf
	Seite 2

	21 Schulstatistik -alle Schule Grafik.pdf
	Diagramm1
	Diagramm2




